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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Unionsbiirgerinnen und -biirger, die in ein Drittland reisen oder in einem Drittland leben, in
dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit sie besitzen, nicht durch eine Botschaft
oder ein Konsulat vertreten ist, haben das Recht auf Schutz durch die diplomatischen und
konsularischen Behorden jedes anderen Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie
Staatsangehorige dieses Mitgliedstaats. Dieses mit dem Vertrag von Maastricht geschaffene
Recht der Unionsbiirgerinnen und -biirger ist in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe ¢ und
Artikel 23 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) sowie in
Artikel 46 der Charta der Grundrechte der Europdischen Union (im Folgenden ,,Charta®)
verankert.

Dieses Recht entspricht der externen Dimension der Unionsbiirgerschaft, ist einer ihrer
praktischen Vorteile und ein greitbares Beispiel flir die europdische Solidaritit. Es schiitzt
Unionsbiirgerinnen und -blirger, die in einem Drittland, in dem sie nicht durch den
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit sie besitzen, vertreten sind, Hilfe bendtigen, weil sie
beispielsweise einen Unfall hatten, schwer erkrankt sind, Opfer einer Straftat wurden oder
ihre Reisedokumente verloren haben.

Am 20. April 2015 verabschiedete der Rat die Richtlinie (EU) 2015/637 {iber Koordinierungs-
und Kooperationsmaflnahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht
vertretenen Unionsbiirgern in Drittlindern', mit welcher der zwischenstaatliche Rahmen, in
dem der konsularische Schutz bis dahin geregelt war?, ersetzt wurde. Die Mitgliedstaaten
hatten fiir die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht drei Jahre Zeit, d. h. bis Mai
20182

Im Arbeitsprogramm der Kommission fiir 2021* wurde eine Uberarbeitung der
Unionsvorschriften iiber den konsularischen Schutz angekiindigt, damit die Union und die
Mitgliedstaaten besser auf den Schutz und die Unterstiitzung der Unionsbiirgerinnen
und -biirger in Krisenzeiten vorbereitet sind und {iber die entsprechenden Kapazititen dafiir
verfiigen. Mit dieser Uberarbeitung sollte auch die unterstiitzende Rolle der Union gestirkt
und die optimale Nutzung ihres einzigartigen Delegationsnetzes sichergestellt werden.

Des Weiteren sagte die Kommission in ihrer Mitteilung zur Weiterverfolgung der Ergebnisse
der Konferenz zur Zukunft Europas zu, neue Aktionsfelder zu priifen, darunter auch die
,konkretere Gestaltung der Unionsbiirgerschaft fiir die Biirgerinnen und Biirger, unter

! Richtlinie (EU) 2015/637 des Rates vom 20. April 2015 iber Koordinierungs- und
Kooperationsmafinahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht vertretenen
Unionsbiirgern in Drittlindern und zur Aufhebung des Beschlusses 95/553/EG (ABI. L 106 vom
24.4.2015, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/637/0j).

Beschluss 95/553/EG der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom
19. Dezember 1995 iiber den Schutz der Biirger der Europdischen Union durch die diplomatischen und

konsularischen Vertretungen (ABL L314 vom 28.12.1995, S. 73, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/0j).
3 Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie.
4 COM(2020) 690 final
1
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anderem durch Stirkung der mit ihr verbundenen Rechte und durch Bereitstellung

zuverlissiger und leicht zugénglicher Informationen iiber sie‘’.

Im Strategischen Kompass fiir Sicherheit und Verteidigung — Fiir eine Europdische Union, die
ihre Biirgerinnen und Biirger, Werte und Interessen schiitzt und zu Weltfrieden und
internationaler Sicherheit beitrigt, der im Mirz 2022 vom Rat gebilligt wurde®, wurde
angekiindigt, dass die ,Krisenreaktionsmechanismen des EAD, unsere konsularische
Unterstiitzung und die Sicherheit im Einsatzgebiet iiberpriift und gestérkt [werden], um die
Mitgliedstaaten besser bei ihren Anstrengungen zum Schutz und zur Rettung ihrer
Biirgerinnen und Biirger im Ausland unterstiitzen und EU-Delegationen im Notfall bei der

Evakuierung von Personal helfen zu konnen‘”’.

Wie die Kommission in ihrem Bericht vom 2. September 2022 iiber die Umsetzung und
Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/637 des Rates® feststellte, nehmen Zahl und Ausmaf
der Krisen, die zu Ersuchen um konsularischen Schutz fithren, zu. Die COVID-19-Pandemie
(eine Pandemie von nie da gewesenem Ausmall und beispielloser Komplexitit), die Krise in
Afghanistan, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Konflikt in Sudan, die
Riickholungen aus Israel und Gaza sowie weitere dhnliche Krisen boten Gelegenheit,
Unzuldnglichkeiten zu erkennen und darliber nachzudenken, wie das Recht der
Unionsbiirgerinnen und -biirger auf konsularischen Schutz gestiarkt werden kann.

Vor diesem Hintergrund schldgt die Kommission vor, die Richtlinie (EU) 2015/637 zu
andern, um die notwendigen Koordinierungs- und Kooperationsmafnahmen zur Erleichterung
des konsularischen Schutzes der Unionsbiirgerinnen und -biirger zu verbessern und zu
verstirken.

Um fiir die konsularischen Behorden sowie die Biirgerinnen und Biirger Rechtssicherheit zu
schaffen, schldgt die Kommission vor zu prézisieren, wann Unionsbiirgerinnen und -biirger
als ,nicht vertreten gelten und somit das Recht auf konsularischen Schutz durch die
konsularischen Behorden anderer Mitgliedstaaten haben. Mit den Anderungen an der
Richtlinie (EU) 2015/637 sollte sichergestellt werden, dass die konsularischen Behérden von
den Delegationen der Union unterstiitzt werden und ithre Zusammenarbeit rationeller gestaltet
wird.

Um das Netz der Delegationen der Union insbesondere in Drittlindern, in denen nur wenige
Mitgliedstaaten vertreten sind, bestmoglich zu nutzen, sollten nach Auffassung der
Kommission die Aufgaben der Delegationen klarer umrissen und ihre unterstiitzende Rolle
gestirkt werden, wobei besonderes Augenmerk auf dem Bereich der Krisenvorsorge
und -reaktion liegen sollte. Diesbeziiglich sind in dem Vorschlag sogenannte konsularische
Notfallpldne (auch bekannt als ,Joint EU Consular Crisis Preparedness Frameworks*

Bericht der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Konferenz zur Zukunft Europas — Von der Vision zu
konkreten Mafinahmen (COM(2022) 404 final und Anhang).

6 ST 7371/22

Daraufhin wurde im Juli 2022 als stindige Krisenreaktionskapazitit des Europdischen Auswértigen
Dienstes (EAD) ein Krisenreaktionszentrum (Crisis Response Centre — CRC) eingerichtet, das mit den
Krisenstédben der Organe, Mitgliedstaaten und Partner der Union zusammenarbeitet.

Bericht der Kommission an das Europidische Parlament und den Rat iiber die Umsetzung und
Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/637 des Rates vom 20. April 2015 iiber Koordinierungs- und
Kooperationsmafinahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht vertretenen
Unionsbiirgern in Drittlaindern und zur Aufhebung des Beschlusses 95/553/EG (COM(2022) 437 final).

DE



DE

(Gemeinsame Rahmen der Union fiir die konsularische Krisenvorsorge)) vorgesehen, die fiir
alle Drittldnder erstellt werden, um die Reaktion auf mogliche kiinftige konsularische Krisen
zu erleichtern. Dariliber hinaus bietet der Vorschlag eine Rechtsgrundlage fiir die mogliche
Entsendung sogenannter gemeinsamer konsularischer Teams, d.h. freiwilliger,
multidisziplindrer Teams aus Konsularexperten der Mitgliedstaaten und der Organe der
Union, welche die konsularischen Dienste der Mitgliedstaaten vor Ort, die moglicherweise
nur iiber wenig Personal verfiigen, in Krisenzeiten unterstiitzen.’

Des Weiteren schligt die Kommission vor, den Informationsfluss zwischen den
Mitgliedstaaten und den Organen der Union und die den Unionsbiirgerinnen und -biirgern zur
Verfiigung gestellten Informationen zu verbessern, damit sie beziiglich ihrer Reisen
fundiertere Entscheidungen treffen konnen.

SchlieBlich schligt die Kommission vor, die Bestimmungen iiber die Erstattung der im
Zusammenhang mit der Gewdhrung von konsularischem Schutz entstandenen Kosten
rationeller zu gestalten. Kiinftig sollten die Mitgliedstaaten berechtigt sein, unmittelbar von
den betreffenden Biirgerinnen und Biirgern eine Erstattung zu verlangen, um langwierige
biirokratische Verfahren zu vermeiden. Dariiber hinaus sollten auch die Delegationen der
Union Anspruch auf eine Erstattung haben, wenn sie bei der Gewédhrung von konsularischem
Schutz fiir nicht vertretene Biirgerinnen und Biirger Unterstiitzung leisten. In der Richtlinie
(EU) 2019/997'° werden Vorschriften fiir die Voraussetzungen und das Verfahren fiir die
Ausstellung eines EU-Riickkehrausweises fiir nicht vertretene Biirgerinnen und Biirger in
Drittlandern sowie ein einheitliches Format fiir diesen Ausweis festgelegt.

Durch die Verbesserung des konsularischen Schutzes der Unionsbiirgerinnen und -biirger im
Wege der Stiarkung der diesbeziiglichen Solidaritit und Zusammenarbeit innerhalb der Union
wird sichergestellt, dass fiir die Ausiibung dieses Grundrechts durch die Unionsbiirgerinnen
und -biirger auch kiinftig und insbesondere in Krisenzeiten die hochsten Standards gelten.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Politikbereich

In Artikel 9 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2015/637 wird ausdriicklich auf die Ausstellung
eines solchen Riickkehrausweises Bezug genommen. Mit diesem Vorschlag wird
sichergestellt, dass die Richtlinie (EU)2015/637 und die besonderen Vorschriften der
Richtlinie (EU) 2019/997 fiir EU-Riickkehrausweise weiterhin miteinander im Einklang
stehen.

Mit diesem Vorschlag wird ferner die Kohérenz mit dem Beschluss 2010/427/EU des Rates'!
sichergestellt, in dem das Mandat der Delegationen der Union festgelegt ist. Nach Artikel 5
Absatz 10 des genannten Beschlusses miissen die Delegationen der Union die Mitgliedstaaten
im Einklang mit Artikel 35 Absatz 3 des Vertrags iiber die Europédische Union auf Verlangen
und ressourcenneutral in ihren diplomatischen Beziehungen und bei ihrer Rolle,
konsularischen Schutz fiir Biirger der Union in Drittlindern bereitzustellen, unterstiitzen.

o Vgl. auch Joint Presidency and the EEAS paper on Joint Consular Teams (ST 13619/20).

10 Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU-Riickkehrausweises
und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP (ABL L 163 vom 20.6.2019, S.1, ELIL
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/07).

1 Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 iiber die Organisation und die Arbeitsweise des
Europdischen  Auswirtigen  Dienstes  (ABL. L 201 vom  3.8.2010, S.30, ELL
http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/0j).
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In der Richtlinie (EU) 2015/637 wird auf das Katastrophenschutzverfahren der Union'? Bezug
genommen, das auch fiir die Bereitstellung von Unterstiitzung im Rahmen des
Katastrophenschutzes bei konsularischer Hilfe genutzt wird. Mit dem Vorschlag wird — auch
mit Blick auf die Erfahrungen aus der COVID-19-Pandemie und dem konsularischen Notfall,
der 2021 in Afghanistan eintrat — die vollstindige Ubereinstimmung der Richtlinie
(EU) 2015/637 mit den Vorschriften iiber das Katastrophenschutzverfahren der Union
gewihrleistet.

Um die praktische Umsetzung des Rechts auf konsularischen Schutz sicherzustellen,
verhandelt die Union weiterhin {iber die Aufnahme von Klauseln iiber den konsularischen
Schutz in internationale Ubereinkiinfte, um zu erreichen, dass die vertretenen Mitgliedstaaten
nicht nach Artikel 8 des Wiener Ubereinkommens iiber konsularische Beziehungen'® aus dem
Jahr 1963 verpflichtet sind, das Drittland, in dem sich nicht vertretene Unionsbiirgerinnen
und -biirger aufhalten, liber die Gewadhrung von konsularischem Schutz in Kenntnis zu setzen.

o Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Dieser Vorschlag steht mit der Politik der Union im Bereich des Katastrophenschutzes und
der Krisenreaktion im Einklang.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Mit der vorgeschlagenen Richtlinie wiirde die Richtlinie (EU) 2015/637 geéndert. Sie hat
somit dieselbe Rechtsgrundlage wie die genannte Richtlinie, ndmlich Artikel 23 AEUV. Nach
Absatz2 des genannten Artikels kann der Rat gemiB einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhorung des Europdischen Parlaments Richtlinien zur
Festlegung der notwendigen Koordinierungs- und KooperationsmaBnahmen zur Erleichterung
des konsularischen Schutzes von nicht vertretenen Unionsbiirgerinnen und -biirgern erlassen.
Diese Bestimmung gilt fiir alle Mitgliedstaaten.

Die vorgeschlagenen Anderungen zielen darauf ab, die in der Richtlinie (EU)2015/637
festgelegten notwendigen MaBBnahmen zur Erleichterung der Gewéhrung von konsularischem
Schutz fiir nicht vertretene Biirgerinnen und Biirger zu verbessern.

J Subsidiaritat

Das Recht nicht vertretener Biirgerinnen und Biirger auf konsularischen Schutz beinhaltet per
definitionem eine grenziiberschreitende Dimension, da es sich dabei um ein mit der
Unionsbiirgerschaft verbundenes Recht gegeniiber den Behorden anderer Mitgliedstaaten
handelt als dem, dessen Staatsangehorigkeit die betreffenden Biirgerinnen und Biirger
besitzen.

Die Ziele dieses Vorschlags, nimlich die Verbesserung der Ausiibung des Rechts nach
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe ¢ AEUV durch nicht vertretene Biirgerinnen und Biirger,
konnen von den Mitgliedstaaten allein nicht erfolgreich verwirklicht werden, da hierfiir einige

12 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 {iber
ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABIL. L 347 vom 20.12.2013, S.924, ELL
http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/0j).

Abrufbar unter: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9 2 1963.pdf.
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Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/637 gedndert werden miissen. Daher ist ein
Tétigwerden auf Unionsebene erforderlich.

Ein Verzicht auf ein Tatigwerden auf Unionsebene hétte zur Folge, dass die Vorschriften der
Richtlinie (EU) 2015/637 nicht angepasst wiirden, um die beziiglich ihrer Anwendung
festgestellten Defizite zu beheben. Dariiber hinaus wiirde mit den Vorschriften nicht den
Erfahrungen aus den jlingsten konsularischen Krisen Rechnung getragen. Infolgedessen
wiren die Unionsbiirgerinnen und -biirger nicht in der Lage, ihr Recht auf konsularischen
Schutz in dem Malle wahrzunehmen, das durch ein Tatigwerden auf Unionsebene ermdglicht
wiirde.

. VerhiltnismiBigkeit

Die Ziele dieses Vorschlags konnen durch die Anderung einiger Bestimmungen der Richtlinie
(EU) 2015/637 erreicht werden.

Dabei geht der Vorschlag nicht iiber das fiir die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche
MaB hinaus, da er keine grundlegende Anderung der geltenden Vorschriften und Verfahren
der Richtlinie (EU) 2015/637 vorsieht. Insbesondere wird nicht die Einfiihrung zusétzlicher
Verfahren vorgeschlagen; vielmehr sollen die geltenden Verfahren rationeller gestaltet
werden, um den Verwaltungsaufwand fiir die Mitgliedstaaten zu verringern und die
Gewéhrung von konsularischem Schutz zu erleichtern. Beispielsweise konnten Hilfe leistende
Mitgliedstaaten nach der vorgeschlagenen Richtlinie Kosten in nichtdiskriminierender Weise
unmittelbar den von nicht vertretenen Biirgerinnen und Biirgern einfordern, statt den
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit diese besitzen, um Erstattung ersuchen zu miissen.

Weiterfithrende Erlduterungen zur VerhdltnisméBigkeit der verschiedenen Optionen —
einschlieBlich der nicht beriicksichtigten Optionen — sind der Folgenabschitzung zu diesem
Vorschlag!* zu entnehmen.

J Wahl des Instruments

Im Einklang mit Artikel 23 Absatz2 AEUV handelt es sich bei dem vorgeschlagenen
Instrument um eine Richtlinie.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-EVALUIERUNG, DER KONSULTATION
DER INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Konsultation der Interessentriger

In diesem Vorschlag finden die Beratungen der Gruppe ,,Konsularische Angelegenheiten* des
Rates Berticksichtigung, insbesondere der Meinungsaustausch iiber die weitere Erleichterung
der Ausiibung des Rechts der Unionsbiirgerinnen und -biirger auf konsularischen Schutz in
Drittlindern, der nach der Annahme des Berichts der Kommission iiber die Umsetzung und
Anwendung der Richtlinie (EU)2015/637 stattfand.!> Zum Abschluss dieser Beratungen
stellte der Ratsvorsitz fest, dass insbesondere angesichts der Erfahrungen aus den
konsularischen Krisen der letzten Jahre Spielraum fiir eine Uberarbeitung der Richtlinie
besteht.

14 SWD(2023) 941 final.
1s ST 15876/22
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Mithilfe eines gezielten Fragebogens wurden bei den Behorden der Mitgliedstaaten
quantitative Daten iiber die nationalen Rechtsvorschriften und Verfahren, ihre konsularischen
Netze und Ressourcen, den von ihnen gewahrten konsularischen Schutz sowie ihre Reise- und
Kommunikationswege erhoben. Dartiber hinaus wurden die Behdrden der Mitgliedstaaten um
qualitative Riickmeldungen zur Anwendung der Richtlinie (EU)2015/637, mogliche
politische Optionen und die Erfahrungen aus der konsularischen Reaktion auf die COVID-19-
Pandemie gebeten.

Unter den Delegationen der Union wurde eine Online-Umfrage durchgefiihrt, um ihre
Einschitzung des Status quo (darunter auch in Krisenzeiten, wie etwa im Zusammenhang mit
dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie) sowie ihre Meinungen iiber die Funktionsweise der
Richtlinie (EU) 2015/637 und die verfiigbaren politischen Optionen in Erfahrung zu bringen.

Im Laufe des Jahres 2021 wurden in fiinf ausgewihlten Drittlindern'¢ eingehende Gespriche
mit Delegationen der Union, Vertretungen der Mitgliedstaaten, Tourismus- und
Auslinderorganisationen sowie Bediensteten von Einrichtungen der Union gefiihrt, die im
Bereich des konsularischen Schutzes eine unterstiitzende Rolle innehaben.

Weitere Informationen iiber die eingegangenen Riickmeldungen sind der Folgenabschitzung
zu diesem Vorschlag zu entnehmen.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Fiir das Flash Eurobarometer 485 zum Thema Unionsbiirgerschaft und Demokratie!” fiihrte
die Kommission eine Umfrage zu einer Reihe von Fragen im Zusammenhang mit diesem
Thema durch; die Feldarbeit fiir diese Umfrage fand im Februar und Mérz 2020 statt. Im
Rahmen dieser Umfrage wurde unter anderem untersucht, inwieweit den Unionsbiirgerinnen
und -biirgern die mit der Unionsbiirgerschaft verbundenen Rechte, einschlieSlich des Rechts
auf konsularischen Schutz, bekannt sind. Eine #hnliche Umfrage wurde 2023 durchgefiihrt.'8

Zwischen dem 9. Juli 2020 und dem 1. Oktober 2020 wurde fiir den Bericht iiber die
Unionsbiirgerschaft 2020'° eine 6ffentliche Konsultation durchgefiihrt, die auch Fragen zum
konsularischen Schutz umfasste. In dem Bericht wurde die beispiellose Riickholaktion
beschrieben, in der es den Mitgliedstaaten mit Unterstiitzung der Kommissionsdienststellen
und des EAD gelang, zwischen Februar und Mai 2020 mehr als eine halbe Million
Unionsbiirgerinnen und -biirger, die weltweit von den aufgrund der COVID-19-Pandemie
verhéngten Reisebeschrankungen betroffen waren, nach Hause zu holen. Dem Bericht zufolge
wussten im Jahr 2020 schitzungsweise 76 % der Unionsbiirgerinnen und -biirger von ihrem
Recht, in einem Drittland, in dem ihr eigener Mitgliedstaat keine Botschaft und kein Konsulat
hat, die Hilfe anderer Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen.

Dariiber hinaus zog die Kommission die im Rahmen der offentlichen Konsultation
eingegangenen Riickmeldungen fiir die Analyse der Folgenabschéitzung heran.

Costa Rica, Athiopien, Fidschi, Montenegro und Russland.

17 Flash Eurobarometer 485: Unionsbiirgerschaft und Demokratie, Februar/Mérz 2020.

18 Flash Eurobarometer 528: Unionsbiirgerschaft und Demokratie, April/Mai 2023.

Bericht der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Bericht iiber die Unionsbiirgerschaft 2020 —
Starkung der Biirgerteilhabe und Schutz der Biirgerrechte (COM(2020) 730 final).
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SchlieBlich wurden im Rahmen einer im Namen der Kommission durchgefiihrten Studie®
Evidenzdaten zusammengetragen und analysiert. Weitere Informationen sind der
Folgenabschétzung zu diesem Vorschlag zu entnehmen.

. Folgenabschitzung

Wie in der Folgenabschitzung?®! erldutert, besteht das allgemeine Ziel dieser Initiative in der
Verbesserung der Ausiibung des Rechts der Unionsbiirgerinnen und -biirger, im Hoheitsgebiet
eines Drittlands, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit sie besitzen, nicht
vertreten ist, den Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behorden jedes
anderen Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehorige dieses
Mitgliedstaats in Anspruch zu nehmen.

Dies soll durch die folgenden Einzelziele erreicht werden: 1) Verbesserung der
Rechtssicherheit fiir die Unionsbiirgerinnen und -biirger mit Blick auf den
Anwendungsbereich des Rechts auf konsularischen Schutz, ii) Sicherstellung klarer Rollen
sowie klarer Koordinierungs- und Kooperationsmechanismen zwischen den Mitgliedstaaten
und den Delegationen der Union, auch in Krisenzeiten, iii) Verbesserung der Bereitstellung
von Informationen und der Kommunikation mit (nicht vertretenen) Unionsbiirgerinnen
und -biirgern, 1iv) Erhohung der Effizienz und der Inanspruchnahme der
Kostenerstattungsverfahren.

Im Zuge der Folgenabschitzung wurden fiir jedes Einzelziel mehrere Optionen sowie eine
Reihe moglicher Maflnahmen zur Behebung der Probleme gepriift.

Mit den fiir das erste Ziel in Betracht gezogenen Optionen soll sichergestellt werden, dass die
Definition des Begriffs ,,nicht vertretene Unionsbiirger préizisiert und verbessert wird, um zu
vermeiden, dass nicht vertretene Biirgerinnen und Biirger aufgrund einer falschen Auslegung
oder Beurteilung der Situation durch die Mitgliedstaaten oder die Delegationen der Union
keine Hilfe erhalten. Option 1a umfasst ,,weiche* MaBBnahmen, wéhrend Option 1b legislative
Anderungen zur Prizisierung der Begriffsbestimmung und des personlichen
Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2015/637 vorsieht. Mit Option 1c soll eine neue
,Vermutung der Nichtvertretung® eingefiihrt werden.

Fiir das zweite Einzelziel wurden im Rahmen der Folgenabschédtzung Optionen gepriift, mit
denen die Probleme im Zusammenhang mit den wichtigsten Konzepten und Verfahren
behoben werden sollen, die fiir die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und der Delegationen
der Union bei der Gewédhrung von konsularischem Schutz fiir nicht vertretene Biirgerinnen
und Biirger relevant sind. Option 2a betrifft die Netze fiir die konsularische Zusammenarbeit
vor Ort und beinhaltet ,weiche“ MaBnahmen zur besseren Strukturierung der
unterschiedlichen Zustindigkeiten in diesen Netzen. Im Rahmen von Option 2b wird
vorgeschlagen, den Delegationen der Union den Vorsitz in den Sitzungen im Rahmen der
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort zu iibertragen. Option 2c umfasst legislative
Anderungen, mit denen festgelegt wird, dass den unterschiedlichen beteiligten Akteuren in
den gemeinsamen konsularischen Notfallplanen klare Aufgaben zugewiesen werden, und eine
Uberarbeitung des Konzepts des ,,federfilhrenden Staates®. Des Weiteren sieht diese Option
vor, Bestimmungen iiber diese Pline und die sogenannten gemeinsamen konsularischen
Teams in die Richtlinie (EU) 2015/637 aufzunehmen. Option 2d besteht aus legislativen

20 Studie zur Unterstiitzung der Folgenabschitzung, einschlieBlich ihrer Anhiinge.

2 SWD(2023) 941 final.
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Anderungen, mit denen eine Priizisierung der unterstiitzenden Rolle der Delegationen der
Union vorgenommen wird, indem die diesbeziiglichen Bestimmungen der Richtlinie an den
Beschluss iiber den EAD angeglichen werden. Mit den in Option 2e vorgesehenen legislativen
Anderungen werden den Delegationen der Union neue Zustindigkeiten iibertragen, die sie
befdhigen, nicht vertretenen Biirgerinnen und Biirgern auf deren Ersuchen in Drittldindern, in
denen kein EU-Mitgliedstaat vertreten ist, unmittelbaren konsularischen Schutz zu gewihren.

Die Optionen fiir das dritte Einzelziel haben die wichtigsten Ursachen fiir die Probleme im
Zusammenhang mit der Kommunikation mit den Biirgerinnen und Biirgern zum Gegenstand:
1) die Probleme im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Informationen durch die
Mitgliedstaaten und die Union und ii) das Fehlen von Informationen iiber Biirgerinnen und
Biirger, die ins Ausland reisen oder sich dort authalten. Mit Blick auf das erste Problem sind
in Option 3a legislative Anderungen vorgesehen, mit denen neue Anforderungen beziiglich
der Bereitstellung von Informationen eingefithrt werden, wéhrend mit Option 3b ein
Unionsportal fiir Reisehinweise geschaffen werden soll. Zum zweiten Problem wird in
Option 3¢ eine unionsweite Kommunikationskampagne empfohlen, wéhrend in Option 3d
eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten vorgesehen ist, es den Unionsbiirgerinnen
und -biirgern zu ermoglichen, ihre Auslandsreisen oder -aufenthalte zu melden/registrieren.

Die Optionen fiir das vierte FEinzelziel schlieBlich zielen darauf ab, die
Kostenerstattungsverfahren wirksamer und weniger komplex zu gestalten, damit sie zum
Vorteil der Unionsbiirgerinnen und -biirger sowie der Mitgliedstaaten hdufiger in Anspruch
genommen werden und ihre Abwicklung beschleunigt wird. Option 4a umfasst ,,weiche*
MaBnahmen zur Préizisierung der Verfahren sowie zur Bereitstellung von Schulungen fiir die
Mitgliedstaaten, wihrend Option 4b legislative Anderungen beinhaltet, mit denen die
Verfahren verbessert und auf die Delegationen der Union ausgeweitet werden sollen, um die
Wahrung der im Beschluss liber den EAD vorgesehenen Kostenneutralitit zu gewéhrleisten.

Auf der Grundlage der in der Folgenabschétzung dargelegten Analyse umfasst die bevorzugte
Kombination von Optionen die folgenden spezifischen Optionen: 1b — Prézisierung der
Begriffsbestimmung und des personlichen Anwendungsbereichs der Richtlinie
(EU) 2015/637, 2b — Ubertragung des Vorsitzes in den Sitzungen im Rahmen der
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort auf die Delegationen der Union, 2¢ — Zuweisung
klarer Aufgaben an die unterschiedlichen beteiligten Akteure in den gemeinsamen
konsularischen Notfallplinen und Uberarbeitung des Konzepts des ,,federfiihrenden Staates*,
2d — Prézisierung der unterstiitzenden Rolle der Delegationen der Union, 3a — Bereitstellung
von Informationen, 3d — Forderung von MaBnahmen, die es den Unionsbiirgerinnen
und -bilirgern ermdglichen, ihre Auslandsreisen oder -aufenthalte zu melden/registrieren, und
4b — Verbesserung der Finanzverfahren.

Der grofite Nutzen der bevorzugten Kombination von Optionen besteht in der verbesserten
Ausiibung und Wirksamkeit des Grundrechts der Unionsbiirgerinnen und -biirger auf
konsularischen Schutz unter denselben Bedingungen wie die Staatsangehorigen des Hilfe
leistenden Mitgliedstaats. Dies wird durch die Prézisierung der Verfahren und die Schaffung
einer groferen Rechtssicherheit fiir die Mitgliedstaaten und die Delegationen der Union
erreicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kommunikation mit den Unionsbiirgerinnen
und -biirgern verbessert wird, indem deren Zugang zu verlésslichen Informationen erleichtert
und ihre Auslandsreisen und -aufenthalte verstarkt registriert werden. Des Weiteren bringen
die bevorzugten MaBnahmen fiir die nationalen Verwaltungen gewisse Einsparungen und
Effizienzgewinne und fiir die Unionsbiirgerinnen und -biirger eine Zeit- und
Aufwandsersparnis mit sich.
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Die Kosten der bevorzugten Option sind sehr begrenzt und werden von den Mitgliedstaaten
und der Union, einschlieBlich der Delegationen der Union, getragen.

Der Ausschuss fiir Regulierungskontrolle gab am 6. Juli 2023 eine ,befiirwortende
Stellungnahme mit Vorbehalten® zu dem erneut vorgelegten Entwurf der Folgenabschitzung
ab.??

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Im Zuge der Ausarbeitung dieses Vorschlags wurden keine spezifischen Auswirkungen auf
kleine und mittlere Unternehmen festgestellt. Im Einklang mit dem Grundsatz ,,standardméBig
digital® ist in dem Vorschlag die Bereitstellung von Informationen in maschinenlesbarer Form
vorgesehen, um die automatisierte Verarbeitung zu erleichtern.

o Grundrechte

Mit dem Vorschlag wird das in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe ¢ und Artikel 23 AEUV sowie
in Artikel 46 der Charta garantierte Grundrecht der Unionsbiirgerinnen und -biirger auf
diplomatischen und konsularischen Schutz umgesetzt.

Da durch den Vorschlag die Rolle und die Arbeitsweise der Delegationen der Union mit Blick
auf die Unterstiitzung der Gewédhrung von konsularischem Schutz gestirkt werden, wirkt er
sich unmittelbar vorteilhaft auf die Anwendung des Artikels 41 der Charta aus, in dem das
Grundrecht der Unionsbiirgerinnen und -bilirger darauf verankert ist, dass ihre
Angelegenheiten von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
unparteiisch, gerecht und effizient behandelt werden.

Der Vorschlag wirkt sich auch auf Artikel 7 der Charta iiber die Achtung des Privatlebens und
Artikel 8 tliber das Recht auf Schutz personenbezogener Daten aus. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten von Unionsbiirgerinnen und -biirgern, einschlielich der Erfassung
und Nutzung personenbezogener Daten sowie des Zugriffs auf diese Daten, beriihrt die in der
Charta niedergelegten Rechte auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz
personenbezogener Daten. Eingriffe in diese Grundrechte miissen gerechtfertigt sein.?
Beziiglich des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten, einschlieBlich der
Datensicherheit, sind die einschligigen Unionsvorschriften?* anwendbar. Hinsichtlich der
Datenschutzvorschriften der Union ist keine Ausnahmeregelung vorgesehen. Die
Mitgliedstaaten miissen klare Vorschriften, Bedingungen und Garantien im Einklang mit den
Datenschutzvorschriften der Union anwenden.

Durch die Aufnahme einer spezifischen Bestimmung wird mit dem Vorschlag auch das Recht
auf einen wirksamen Rechtsbehelf (Artikel 47 der Charta) sichergestellt.

2 SEC(2023) 930.

3 Vgl. beispielsweise das Urteil des Gerichtshofs vom 17. Oktober 2013, Schwarz, C-291/12,
ECLI:EU:C:2013:670.

2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum

Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABL. L 119 vom
4.5.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/0j) und Verordnung (EU) 2018/1725 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natiirlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union, zum freien Datenverkehr und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABL L 295 vom 21.11.2018, S. 39, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/0j).
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4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Dieser Vorschlag hat Auswirkungen auf die Verwaltungskosten der Kommission und der
Delegationen der Union. Die begrenzten wiederkehrenden Personalkosten und anderen
Verwaltungsausgaben wiirden aus der Haushaltlinie ,,Verwaltungsausgaben® finanziert.

Die finanziellen und budgetiren Auswirkungen werden in dem diesem Vorschlag beigefiigten
Finanzbogen ausfiihrlich erldutert.

S. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspline sowie Uberwachungs-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitiiten

Es ist wichtig, bei der Uberwachung der Durchfiihrung der geinderten Richtlinie
(EU) 2015/637 einen realistischen Ansatz zu verfolgen und die konsularischen Behorden der
Mitgliedstaaten nicht zu iiberfordern. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, der
Kommission jdhrlich Informationen iiber eine begrenzte Zahl von Schliisselindikatoren
bereitzustellen.

Nach acht Jahren wird die Kommission eine Evaluierung der Richtlinie (EU) 2015/637 in der
durch den Vorschlag gednderten Fassung vornehmen und einen Bericht {iber die wichtigsten
Ergebnisse verdffentlichen.

o Erliduternde Dokumente

Um die ordnungsgeméfe Durchfiihrung dieser Richtlinie sicherzustellen, sind erlduternde
Dokumente in Form von Entsprechungstabellen erforderlich.

. Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Artikel 1 beinhaltet die folgenden Anderungen an der Richtlinie (EU) 2015/637 (die
iibrigen Bestimmungen bleiben unverindert):

Artikel 6: Mit den Anderungen an diesem Artikel soll priizisiert werden, wann ein
Mitgliedstaat als nicht in einem Drittland vertreten gilt, weil er dort keine Botschaft und kein
Konsulat hat, die bzw. das effektiv in der Lage ist, konsularischen Schutz zu gewéhren. Zu
diesem Zweck wird ein neuer Absatz aufgenommen, in dem die Kriterien festgelegt sind, die
von den Botschaften oder Konsulaten, bei denen nicht vertretene Biirgerinnen oder Biirger um
konsularischen Schutz ersuchen, bei der Feststellung, ob ein Mitgliedstaat keine Botschaft
und kein Konsulat unterhilt, die bzw. das effektiv in der Lage ist, in einem konkreten Fall
konsularischen Schutz zu gewédhren, zu beriicksichtigen sind. Diese Kriterien sollten vor dem
Hintergrund der ortlichen Gegebenheiten Anwendung finden.

In einem weiteren neuen Absatz wird prézisiert, dass die Anwesenheit eines Honorarkonsuls
des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit die Biirgerin oder der Biirger besitzt, nur dann
berticksichtigt werden darf, wenn die Hilfe, um welche die Biirgerin oder der Biirger ersucht,
in die Zustdndigkeit des Honorarkonsuls féllt. Damit soll verhindert werden, dass Biirgerinnen
und Biirgern unter Verweis auf einen Honorarkonsul, der nicht befugt ist, sie zu unterstiitzen,
Hilfe verweigert wird.

Artikel 7: Die Bestimmungen iiber die Unterrichtung iiber Vereinbarungen zwischen

Mitgliedstaaten wiirden aus diesem Artikel in den neuen Artikel 13b iibernommen, in dem
auch andere Mitteilungspflichten festgelegt sind. Es wird ein neuer Absatz eingefiigt, der es
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vertretenen Mitgliedstaaten ermoglichen wiirde, Hilfeersuchen in Krisensituationen
entsprechend ihren verfiigbaren Kapazititen weiterzuleiten. Damit soll eine effiziente
Nutzung der verfiigbaren Ressourcen in Krisensituationen sichergestellt werden.

SchlieBlich soll mit den Anderungen prizisiert werden, dass die Ersuchen von den
konsularischen Behorden weitergeleitet werden miissen, die um Hilfe ersucht wurden. Nicht
vertretene Biirgerinnen und Biirger sollten nicht aufgefordert werden, sich an einen anderen
Mitgliedstaat zu wenden. Dariiber hinaus sollten die Biirgerinnen und Biirger iiber die
Weiterleitung ihrer Ersuchen unterrichtet werden.

Artikel 9: In diesen Artikel wird eine Bezugnahme auf ,,Evakuierungen® aufgenommen, um
liickenlos alle Situationen, in denen Unionsbiirgerinnen und -biirger aus von einer Notlage
betroffenen Gebieten gerettet und an einen sicheren Ort verbracht werden, der nicht
zwangsldufig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegen muss, sowie alle Situationen, in
denen Unionsbiirgerinnen und -biirger in das Hoheitsgebiet der Union zuriickgeholt werden,
zu erfassen. Dariiber hinaus wird der Verweis auf den Beschluss 96/409/GASP? durch einen
Verweis auf die Richtlinie (EU)2019/997 ersetzt, da der Beschluss durch die genannte
Richtlinie ersetzt wurde.

Artikel 10: Es wird ein neuer Absatz angefiigt, um zu prézisieren, dass die Mitgliedstaaten
Sicherheits- und Militarpersonal, Honorarkonsuln, internationale Organisationen oder
diplomatische und konsularische Behdrden von Drittlindern in ihre Koordinierungs- und
Kooperationsmafinahmen einbeziehen kénnen. Dariiber hinaus wird aufgrund der Anderungen
an Artikel 7 das Akronym ,,EAD* in Absatz 4 aufgenommen

Artikel 11: Mit den Anderungen an diesem Artikel wird die unterstiitzende Rolle der
Delegationen der Union prézisiert, indem insbesondere die wichtigsten diesbeziiglichen
Aufgaben aufgefiihrt werden. In dem neu aufgenommenen Absatz 2 wird festgelegt, dass die
Delegationen der Union die Mitgliedstaaten nach Artikel 5 Absatz 10 des Beschlusses iiber
den EAD, d. h. auf Verlangen der Mitgliedstaaten und ressourcenneutral, bei der Gewahrung
von konsularischem Schutz unterstiitzen miissen, indem sie unter anderem bestimmte
Aufgaben der konsularischen Hilfe iibernehmen.

Artikel 12: Die Vorschriften tber die konsularische Zusammenarbeit vor Ort werden
prizisiert, insbesondere durch die Auflistung der in den Sitzungen im Rahmen der
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort zu behandelnden Themen.

Artikel 13: Dieser Artikel wird in zwei Artikel aufgeteilt, wobei Artikel 13 die Krisenvorsorge
zum Gegenstand hat und der neue Artikel 13a die Krisenreaktion. In Artikel 13 wird
festgelegt, dass die gemeinsamen konsularischen Notfallpline zusammen mit den jéhrlichen
konsularischen Ubungen, bei denen die Notfallpline iiberpriift werden, das zentrale
Instrument der Krisenvorsorge darstellen.

In einem neuen Absatz wird eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten eingefiihrt, ihren
Biirgerinnen und Biirgern die Moglichkeit zu geben, sich bei den zustindigen nationalen
Behorden zu registrieren oder diese Behorden zu informieren, wenn sie in Drittlinder reisen
oder sich dort aufhalten. Ziel ist es, dass fiir die Zwecke der Krisenvorsorge und

= Beschluss 96/409/GASP der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom

25.Juni 1996 zur Ausarbeitung eines Riickkehrausweises (ABl. L 168 vom 6.7.1996, S. 4, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1996/409/0j).
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Krisenreaktion bessere Informationen iliber die geschitzte Zahl und die Aufenthaltsorte der
sich in einem Drittland aufhaltenden Unionsbiirgerinnen und -biirger verfligbar sind. Damit
wirde auch die Kontaktauthahme zu von einer Krisensituation betroffenen
Unionsbiirgerinnen und -biirgern erleichtert.

Dariiber hinaus wird eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten eingefiihrt, Anstrengungen zu
unternehmen, um Anderungen ihrer Reisehinweise insbesondere im Zusammenhang mit
Krisensituationen friihzeitig zu koordinieren.

Artikel 13a: Dieser neue Artikel basiert auf Artikel 13 Absédtze 2 bis 4 der Richtlinie
(EU) 2015/637. Die Bestimmungen iiber ,,Einsatzteams auf Unionsebene®, die urspriinglich in
Artikel 13 Absatz 2 festgelegt waren, werden auf die mogliche Entsendung gemeinsamer
konsularischer Teams ausgeweitet; die Teilnahme an diesen Teams sollte fiir die
Mitgliedstaaten freiwillig sein.

Artikel 13b: In diesem Artikel werden die unterschiedlichen Mitteilungspflichten, die bereits
in der Richtlinie (EU) 2015/637 enthalten waren, zusammengefiihrt. Dariiber hinaus werden
die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begrenztem Umfang statistische Daten bereitzustellen, um
eine bessere Uberwachung der Richtlinie zu ermdglichen. Diese Daten sollten gegebenenfalls
in maschinenlesbarer Form zur Verfligung gestellt werden.

Artikel 13c: In diesem neuen Artikel ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten MaBnahmen
treffen sollten, um die Biirgerinnen und Biirger iiber ihr Recht auf konsularischen Schutz nach
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe ¢ AEUV zu unterrichten. Zu diesem Zweck sind in dem
Artikel Beispiele fiir mogliche MalBnahmen aufgefiihrt, die in diesem Zusammenhang
getroffen werden konnten, wie beispielsweise die Wiedergabe des Artikels 23 Absatz 1 Satz 1
AEUV in den nationalen Reisepédssen, wie bereits in der Empfehlung K(2007) 5841 der
Kommission*® angeregt wurde. Die Kommissionsdienststellen und der EAD sollten diese

Bemiihungen unterstiitzen.

Artikel 14: Die Bestimmungen iiber die Erstattung der Kosten fiir konsularischen Schutz
werden dahin gehend geédndert, dass diese Kosten in erster Linie unmittelbar von den nicht
vertretenen Biirgerinnen und Biirgern erstattet werden, denen Unterstiitzung gewidhrt wird,
und zwar entweder bei der Stellung des Ersuchens oder zu einem spiteren Zeitpunkt. Nur
wenn keine solche Erstattung erfolgt, sollte der Hilfe leistende Mitgliedstaat den
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehdrigkeit die betreffenden Biirgerinnen und Biirger besitzen,
um Erstattung ersuchen. Dariliber hinaus wird ein eigener Absatz angefiigt, in dem die
Vorschriften iiber die Erstattung der den Delegationen der Union im Zusammenhang mit der
Unterstiitzung der Mitgliedstaaten entstandenen Kosten festgelegt werden.

Artikel 15: Die Anderungen an diesem Artikel dienen seiner Angleichung an die an Artikel 14
vorgenommenen Anderungen. Dariiber hinaus wird ein neuer Absatz aufgenommen, in dem
festgelegt wird, dass Mitgliedstaaten, die vertretenen Biirgerinnen und Biirgern in
Krisensituationen Hilfe leisten, ebenfalls eine Kostenerstattung verlangen kdénnen, da es in
Krisensituationen unter Umstéinden unmoglich oder nicht praktikabel ist, vertretene von nicht
vertretenen Biirgerinnen und Biirgern zu unterscheiden. Damit soll der Verwaltungsaufwand
verringert werden, der erforderlich wire, wenn zwei unterschiedliche Verfahren angewendet

26 Empfehlung K(2007) 5841 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Aufnahme des Wortlauts von
Artikel 20 EGV  in  die Reisepdsse (ABl. L 118 vom 6.5.2008, S.30, ELL
http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/0j).
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werden miissten. Der letzte Absatz wird gedndert, um sicherzustellen, dass die Erstattungen
nach der Richtlinie (EU)2015/637 bei der Festlegung der Beitrige des
Katastrophenschutzverfahrens der Union entsprechend den fiir diese Beitrdge geltenden
Finanzvorschriften beriicksichtigt werden.

Artikel 15a: Dieser neue Artikel hat das beim Erlass von Durchfiihrungsrechtsakten nach
Artikel 13b  Absatz4 und Artikel 14 Absatz 6 anwendbare Ausschussverfahren zum
Gegenstand.

Artikel 16a: Dieser neue Artikel beinhaltet die Vorschriften iiber die Verarbeitung
personenbezogener Daten fiir die Zwecke der Gewédhrung von konsularischem Schutz,
einschlieBlich — sofern dies aufgrund der Art des konsularischen Falles erforderlich ist —
besonderer Kategorien personenbezogener Daten, sowie iber die Ubermittlung
personenbezogener Daten an Drittlinder und internationale Organisationen, wenn
beispielsweise Evakuierungsfliige organisiert werden.

Artikel 16b: Mit diesem neuen Artikel wird das Grundrecht auf einen wirksamen Rechtsbehelf
im Zusammenhang mit konsularischem Schutz umgesetzt.

Artikel 19: In diesen Artikel wird ein neuer Absatz aufgenommen, in dem festgelegt wird,
dass acht Jahre nach der Umsetzung der Anderungen eine Evaluierung der Richtlinie
(EU) 2015/637 vorzunehmen ist.

Artikel 2 beinhaltet die folgenden Anderungen an der Richtlinie (EU) 2019/997:

Artikel 5: Der in diesem Artikel enthaltene Verweis auf die Finanzbestimmungen der
Richtlinie (EU)2015/637 wird geédndert, da mit dem vorliegenden Vorschlag die
Nummerierung der Absitze des Artikels 14 der Richtlinie (EU) 2015/637 gedndert wird.
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2023/0441 (CNS)
Vorschlag fiir eine
RICHTLINIE DES RATES

zur Anderung der Richtlinie (EU) 2015/637 iiber Koordinierungs- und
Kooperationsmaflinahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht
vertretenen Unionsbiirgern in Drittliindern und der Richtlinie (EU) 2019/997 zur
Festlegung eines EU-Riickkehrausweises

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf
Artikel 23 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europiischen Parlaments!,

gemal einem besonderen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)  Mit der Richtlinie (EU)2015/637 des Rates® wird das in Artikel 23 Absatz 1 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) verankerte und in
Artikel 46 der Charta der Grundrechte der Europdischen Union (im Folgenden
,»Charta®) bekréftigte Recht umgesetzt, indem die erforderlichen Kooperations- und
Koordinierungsmaflnahmen festgelegt werden, um den konsularischen Schutz nicht
vertretener Unionsbiirger zu erleichtern.

(2)  HAaufigkeit und Ausmaf der Krisen, die zu Ersuchen um konsularischen Schutz fiihren,
nehmen zu. Die COVID-19-Pandemie, die Krise in Afghanistan, der russische
Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Konflikt in Sudan, die Riickholungen aus Israel
und Gaza sowie weitere dhnliche Krisen haben Gelegenheit geboten,
Unzuldnglichkeiten zu erkennen und dariiber nachzudenken, wie die Ausiibung des
Rechts auf konsularischen Schutz weiter erleichtert werden kann. Auf der Grundlage
dieser Erfahrungen und zur Vereinfachung der Verfahren fiir Biirger und
Konsularbehorden sollten die Vorschriften und Verfahren der Richtlinie
(EU) 2015/637 prézisiert und gestrafft werden, um die Wirksamkeit des
konsularischen Schutzes fiir nicht vertretene Unionsbilirger insbesondere in
Krisensituationen zu verbessern. Die in den Mitgliedstaaten und der Union
verfligbaren Ressourcen sollten sowohl vor Ort in Drittlindern als auch auf Ebene der
Hauptstddte bestmoglich genutzt werden.

! ABLCI...],[...], S. [...].

2 Richtlinie (EU) 2015/637 des Rates vom 20. April 2015 iber Koordinierungs- und
Kooperationsmaflnahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht vertretenen
Unionsbiirgern in Drittlindern und zur Aufhebung des Beschlusses 95/553/EG (ABIL. L 106 vom
24.4.2015, S. 1, ELI: https://eur-lex.curopa.eu/eli/dir/2015/637/0j).
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€)

(4)

()

(6)

(7)

In der Richtlinie (EU) 2015/637 bezeichnet der Ausdruck ,,nicht vertretener Biirger*
jeden Biirger, der die Staatsangehorigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, welcher nicht in
einem Drittland vertreten ist. Nach dieser Richtlinie gilt ein Mitgliedstaat als nicht in
einem Drittland vertreten, wenn er dort keine stindige Botschaft oder kein stindiges
Konsulat unterhédlt oder wenn er dort keine Botschaft, kein Konsulat oder keinen
Honorarkonsul hat, die bzw. das bzw. der effektiv in der Lage ist, in einem konkreten
Fall konsularischen Schutz zu gewihren. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass es schwierig sein kann festzustellen, ob die letztgenannte Voraussetzung erfiillt
ist, da die Richtlinie (EU) 2015/637 keine detaillierteren Kriterien enthélt. Dies kann
dazu fiihren, dass Biirger bei den Konsularbehorden, an die sie sich gewandt haben,
falschlicherweise als von dem  Mitgliedstaat vertreten gelten, dessen
Staatsangehorigkeit sie besitzen, und ihnen somit konsularischer Schutz verweigert
wird.

Zur Erhohung der Rechtssicherheit fiir Konsularbehdrden und Biirger sollten
detailliertere Kriterien festgelegt werden, anhand deren leichter beurteilt werden kann,
ob ein Unionsbiirger als nicht vertreten anzusehen ist und somit von dem
Mitgliedstaat, an dessen Konsularbehorden er sich gewandt hat, konsularischen Schutz
erhalten kann. Diese Kriterien sollten ausreichend flexibel sein und vor dem
Hintergrund der ortlichen Gegebenheiten, wie z. B. der Reiseeinschrankungen oder
der Sicherheitslage in dem betreffenden Drittland, angewandt werden. In diesem
Zusammenhang sollten Erreichbarkeit und Nidhe wichtige Aspekte bleiben.

Als erstes Kriterium sollten die Konsularbehdrden beriicksichtigen, wie schwierig es
fiir einen Biirger ist, innerhalb eines angemessenen Zeitraums die Botschaft oder das
Konsulat des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit er besitzt, sicher zu erreichen
oder von dieser bzw. diesem erreicht zu werden, wobei Art und Dringlichkeit der
erbetenen Hilfe und insbesondere die dem Biirger zur Verfligung stehenden
finanziellen Mittel in Betracht zu ziehen sind. Beispielsweise sollte ein Biirger, der
aufgrund des Verlusts von Reisedokumenten einen EU-Riickkehrausweis bendtigt,
grundsitzlich als nicht vertreten gelten, wenn das Erreichen der Botschaft oder des
Konsulats des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehdrigkeit er besitzt, eine Ubernachtung
oder Flugreise erfordern wiirde, da von ihm nicht erwartet werden kann, unter solchen
Umsténden zu reisen.

Eine mdgliche SchlieBung der Botschaft oder des Konsulats des Mitgliedstaats, dessen
Staatsangehorigkeit der Bilirger besitzt, sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden,
insbesondere in Krisensituationen. Kann die Botschaft oder das Konsulat, bei der bzw.
bei dem der nicht vertretene Biirger um konsularischen Schutz ersucht, nicht
rechtzeitig bestitigen, dass die Botschaft oder das Konsulat des Mitgliedstaats, dessen
Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, einsatzfahig und erreichbar ist, sollte der
Biirger als nicht vertreten betrachtet werden.

Der Begriff der fehlenden Vertretung sollte im Hinblick auf die Gewéhrleistung der
Wirksamkeit des Rechts auf konsularischen Schutz ausgelegt werden. Wenn der
konsularische Schutz durch eine Verweisung des Biirgers an die Botschaft oder das
Konsulat des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit er besitzt, wahrscheinlich
beeintrachtigt wiirde, insbesondere wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit ein
sofortiges Handeln der ersuchten Botschaft oder des ersuchten Konsulats erfordert,
sollte der Biirger ebenfalls als nicht vertreten betrachtet werden. Dies ist besonders in
Krisensituationen von Bedeutung, in denen eine nicht rechtzeitige Leistung von Hilfe
besonders negative Auswirkungen auf den Biirger haben konnte.
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Da Honorarkonsuln in der Regel nicht dieselben Dienstleistungen wie Botschaften
oder Konsulate anbieten, sollte die Anwesenheit eines Honorarkonsuls des
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, bei der Priifung, ob ein
Biirger nicht vertreten ist, nur dann beriicksichtigt werden, wenn die von dem Biirger
erbetene Hilfe in die Zustidndigkeiten des Honorarkonsuls féllt.

Nicht vertretene Biirger sind berechtigt, bei der Botschaft oder dem Konsulat eines
beliebigen Mitgliedstaats um Schutz zu ersuchen. Gleichzeitig bietet die Richtlinie
(EU) 2015/637 den Mitgliedstaaten die Moglichkeit, bilaterale Vereinbarungen zur
Gewidhrleistung des wirksamen Schutzes nicht vertretener Biirger zu schlieBen. Solche
Vereinbarungen sind jedoch keine Voraussetzung fiir die Gewéhrung konsularischen
Schutzes fiir nicht vertretene Biirger. Es sollte klargestellt werden, dass es in Fillen, in
denen derartige Vereinbarungen getroffen wurden, Sache der Behdrden des ersuchten
Mitgliedstaats und nicht des betreffenden Biirgers ist, das Ersuchen an die zustdndige
Botschaft bzw. das zustindige Konsulat weiterzuleiten.

Fiihrt eine Krisensituation zu einer groBen Zahl von Ersuchen um konsularischen
Schutz, sollten die Botschaften und Konsulate der in dem betreffenden Drittland
vertretenen Mitgliedstaaten die Moglichkeit erhalten, die Bearbeitung der Ersuchen
auf der Grundlage und unter bestmoglicher Nutzung der verfligbaren Kapazititen
untereinander aufzuteilen. Dabei koénnen sie von Delegationen der Union unterstiitzt
werden.

Antréage sollten nicht weitergeleitet werden, wenn dadurch der konsularische Schutz
beeintrichtigt wiirde, insbesondere wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit ein
sofortiges Handeln der Botschaft oder des Konsulats des Mitgliedstaats, an den sich
der Biirger gewandt hat, erfordert. Dies konnte beispielsweise bei schweren
medizinischen Notféllen oder offensichtlich willkiirlichen Verhaftungen der Fall sein.
AuBerdem sollten nicht vertretene Biirger iiber solche Weiterleitungen auf dem
Laufenden gehalten werden.

Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/637 enthélt eine nicht erschopfende Aufzdahlung der
am hdufigsten vorkommenden Situationen, in denen nicht vertretene Biirger bei
vertretenen Mitgliedstaaten um konsularischen Schutz ersuchen kénnen. Aus Griinden
der Rechtsklarheit sollte jedoch prézisiert werden, dass die Art der Hilfe sowohl
Evakuierungen, d.h. die Rettung und Uberstellung von Personen aus von einer
Notlage betroffenen Gebieten an einen sicheren Ort, der sich in demselben Land oder
in einem anderen Drittland befinden kann, als auch Riickholungen, d.h. die
Uberstellung von Personen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, umfasst.

Bei der Gewihrung konsularischen Schutzes fiir nicht vertretene Biirger sollten die
Mitgliedstaaten den besonderen Bediirfnissen schutzbediirftiger Gruppen — wie
unbegleitete Minderjdhrige, Schwangere, Personen mit eingeschrinkter Mobilitit,
Menschen mit Behinderungen oder diskriminierungsgefdhrdete Personen, wie sie in
Artikel 21 der Charta genannt sind — Rechnung tragen.

Unionsbiirger, die in Drittlindern Opfer von Straftaten geworden sind, miissen
optimalen Zugang zur Justiz erhalten, was engere Kontakte und eine engere
Zusammenarbeit zwischen Behdrden und Unterstiitzungsorganisationen von
Drittlindern sowie konsularischen Behorden und Unterstiitzungsorganisationen der
Mitgliedstaaten erfordert.
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Im Interesse der Rechtsklarheit sollte der Verweis auf Riickkehrausweise nach dem
Erlass der Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates aktualisiert werden®.

Wenn dies fiir die Gewidhrung von konsularischem Schutz angemessen und
erforderlich ist, sollten die Mitgliedstaaten auch berechtigt sein, ihr Sicherheits- und
Militdrpersonal sowie Honorarkonsuln, internationale Organisationen oder
diplomatische und konsularische Behorden von Drittldindern in ihre Koordinierungs-
und  Kooperationsmallnahmen  einzubeziehen. Dies kann besonders in
Krisensituationen von Bedeutung sein.

Die jiingsten Ereignisse haben deutlich gemacht, welch wichtigen Beitrag die
Delegationen der Union in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zur
Umsetzung des Rechts auf konsularischen Schutz leisten. Dies war insbesondere in
Drittlindern, in denen nur wenige Mitgliedstaaten vertreten sind, in Krisensituationen
und beim Informationsaustausch der Fall. Vor diesem Hintergrund sollte die
unterstiitzende Rolle der Delegationen der Union bei der Umsetzung des Rechts auf
konsularischen Schutz geklart werden. Aus Griinden der Kohdrenz und der
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs sollten die Delegationen der Union in der Regel
den Vorsitz bei Sitzungen im Rahmen der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort
fihren und die Federfiihrung bei der Erstellung und Vereinbarung gemeinsamer
konsularischer Notfallpldne iibernehmen. Zur besseren Koordinierung sowie zur
Gewihrleistung des wirksamen Schutzes nicht vertretener Biirger sollten sich die
Delegationen der Union in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten auch an der
Koordinierung der Krisenreaktion beteiligen.

In der Richtlinie (EU)2015/637 sind praktische Mittel festgelegt, mit denen die
Delegationen der Union nach Artikel 35 des Vertrags iiber die Europédische Union
(EUV) zur Umsetzung des Rechts auf konsularischen Schutz beitragen konnen. Die
Unterstiitzung der Mitgliedstaaten bei der Gewidhrung konsularischen Schutzes fiir
Biirger nicht vertretener Mitgliedstaaten durch die Delegationen der Union sollte im
Einklang mit Artikel 5 Absatz 10 des Beschlusses 2010/427/EU des Rates* auf
Ersuchen der Mitgliedstaaten und auf ressourcenneutraler Basis erfolgen. In diesem
Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten die Delegationen der Union auch um die
Wahrnehmung konkreter Aufgaben der konsularischen Hilfe, einschlielich jener in
Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/637, ersuchen konnen. Um ihre unterstiitzenden
Aufgaben erfiillen zu konnen, sollten den Delegationen der Union vom Hilfe
leistenden  Mitgliedstaat oder gegebenenfalls vom  Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, alle einschldgigen Informationen zur
Verfiigung gestellt werden.

Um fiir mogliche konsularische Krisen, die die Unterstiitzung nicht vertretener Biirger
erfordern, vorzusorgen, sollte die konsularische Zusammenarbeit vor Ort zwischen
den Mitgliedstaaten und den Delegationen der Union in Drittlindern den Austausch
iiber fiir diese Biirger relevante Angelegenheiten, einschlielich ihrer Sicherheit, die
Erstellung gemeinsamer konsularischer Notfallpline und die Organisation
konsularischer Ubungen umfassen. In diesem Zusammenhang kann es von besonderer

Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU-Riickkehrausweises
und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP (ABl. L 163 vom 20.6.2019, S.1, ELIL:
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/0j).
Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 iiber die Organisation und die Arbeitsweise des
Europdischen = Auswirtigen  Dienstes  (ABI. L 201 vom  3.8.2010, S.30, ELL
http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/07).
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Bedeutung sein, dass die Konsularbehorden nicht vertretener Mitgliedstaaten bei der
Koordinierung der konsularischen Krisenvorsorge und -reaktion in diese konsularische
Zusammenarbeit vor Ort einbezogen werden.

Die konsularische Krisenvorsorge ist eine wesentliche Voraussetzung fiir eine
wirksame konsularische Krisenreaktion. Die Mitgliedstaaten sollten daher mit
Unterstiitzung des Europdischen Auswirtigen Dienstes (EAD) sicherstellen, dass
angemessene konsularische VorsorgemalBnahmen zum Schutz nicht vertretener Biirger
in allen Drittlindern erdrtert und umgesetzt werden.

Die Krisen der Vergangenheit haben die Bedeutung der Notfallplanung und den
Nutzen gemeinsamer konsularischer Notfallpline — bekannt als ,,Gemeinsamer
Rahmen der EU fiir die konsularische Krisenvorsorge* — in Drittlindern verdeutlicht,
an denen die diplomatischen und konsularischen Behorden aller Mitgliedstaaten sowie
die ortliche Delegation der Union beteiligt sind. Diese Plidne sollten auf die ortlichen
Gegebenheiten zugeschnitten sein, eine klare Aufteilung der Zusténdigkeiten zwischen
den vertretenen und nicht vertretenen Mitgliedstaaten und der Delegation der Union
enthalten und eine Reihe von Verfahren und MalB3nahmen umfassen, die im Krisenfall
auf lokaler Ebene umzusetzen sind; dabei ist dem konsularischen Schutz nicht
vertretener Biirger besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Wirksamkeit der bestehenden, in der Richtlinie (EU)2015/637 festgelegten
KoordinierungsmaB3nahmen sollte verbessert werden, indem die Ausarbeitung und
jéhrliche Aktualisierung gemeinsamer konsularischer Notfallpldne fiir alle Drittlénder
verbindlich vorgeschrieben wird, auch wenn ihre Detailtiefe je nach den ortlichen
Gegebenheiten unterschiedlich sein kann. Zu diesem Zweck sollten die wesentlichen
Elemente dieser Pline festgelegt werden, wie z. B. eine Analyse der konsularischen
Lage in dem betreffenden Drittland, einschlieBlich einer Risikobewertung der
plausibelsten Szenarien mit Auswirkungen auf nicht vertretene Biirger, Vorkehrungen
fiir die konsularische Krisenvorsorge, die Kommunikation im Rahmen der
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort und mit Unionsbiirgern sowie die
Zusammenarbeit mit lokalen Behdrden und einschldgigen Drittldndern.

Zur wirksamen Koordinierung der konsularischen Hilfe sollten gemeinsame
konsularische Notfallpldne gegebenenfalls auch die Aufgaben und Zusténdigkeiten der
federfiihrenden Staaten berilicksichtigen, d.h. der in einem bestimmten Drittland
vertretenen Mitgliedstaaten, die im Krisenfall fiir die Koordinierung und Leitung der
Hilfe fiir nicht vertretene Biirger zustindig sind. Zur Uberpriifung ihrer weiteren
Zweckmafigkeit sollten die gemeinsamen konsularischen Notfallpldne jdhrlich im
Rahmen konsularischer Ubungen evaluiert werden. Gleichzeitig sollten gemeinsame
konsularische Notfallpldne nicht so verstanden werden, dass sie bestehende nationale
Krisenpldne der Mitgliedstaaten ersetzen oder die Verantwortung der Mitgliedstaaten
fiir die Leistung konsularischer Hilfe fiir ihre eigenen Staatsangehdrigen beriihren.

Die geschdtzte Zahl und der Aufenthaltsort der Unionsbiirger, die sich in einem
Drittland aufhalten, sind wichtige Informationen fiir die Ausarbeitung eines
gemeinsamen konsularischen Notfallplans, insbesondere fiir den Fall einer
Evakuierung oder Riickholung. Dariiber hinaus sollten Unionsbiirger im Krisenfall
relevante Informationen von dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit sie
besitzen, erhalten konnen. Daher ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten ihren Biirgern
die Moglichkeit geben, mit geeigneten Mitteln und Instrumenten ihre Reisen in
Drittlinder oder ihren Aufenthalt in Drittlindern bei den zustdndigen nationalen
Behorden zu registrieren oder diese dariiber zu informieren. Zu diesem Zweck sollten
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die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht zum
Schutz  personenbezogener  Daten  die  Kategorien der  erforderlichen
personenbezogenen Daten und die Speicherfristen fiir diese Daten festlegen.

Reisehinweise, d. h. Informationen der Mitgliedstaaten iiber die relative Sicherheit von
Reisen in bestimmte Drittlander, ermdglichen es Reisenden, fundierte Entscheidungen
iiber bestimmte Reiseziele, einschlieBlich Drittlindern, in denen der Mitgliedstaat,
dessen Staatsangehorigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, zu treffen. Die
Bereitstellung von Reisehinweisen féllt zwar in die Zusténdigkeit der Mitgliedstaaten,
doch ist es angebracht, dass sich die Mitgliedstaaten in diesem Bereich, insbesondere
im Zusammenhang mit Krisensituationen, abstimmen, um fiir ein moglichst
kohdrentes Niveau der Hinweise zu sorgen. Dazu konnte auch gehoren, sich unter
Nutzung der sicheren Plattform des EAD auf eine gemeinsame Struktur der in den
Reisehinweisen angegebenen Risikoniveaus zu einigen. Nach Moglichkeit sollte eine
solche Koordinierung zu einem frilhen Zeitpunkt erfolgen, d.h. wenn die
Mitgliedstaaten beabsichtigen, die Risikoniveaus ihrer Reisehinweise zu dndern.

Eine effiziente Koordinierung ist von entscheidender Bedeutung fiir eine wirksame
Krisenreaktion. Um eine solche Koordinierung zu gewihrleisten, sollten die
Mitgliedstaaten durch das Krisenreaktionszentrum des EAD und das Zentrum fiir die
Koordination von NotfallmaBnahmen der Kommission unterstiitzt werden. Eine
koordinierte Krisenreaktion der Union ist besonders wichtig in Féllen, in denen
Evakuierungen erforderlich sind; sie trdgt dazu bei, dass die verfiigbare Unterstiitzung
effizient bereitgestellt und die verfligbaren Evakuierungskapazititen bestmoglich
genutzt werden. Aus diesem Grund sollten Informationen iiber die verfiigbaren
Evakuierungskapazititen zeitnah ausgetauscht werden, auch fiir Félle von Rettungs-
und Evakuierungseinsitzen mit militdrischen Mitteln.

Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen
multidisziplindrer Krisenteams, die als gemeinsame konsularische Teams bezeichnet
werden, zusammenarbeiten und einander unterstiitzen miissen. Durch den Einsatz
gemeinsamer konsularischer Teams bei Krisensituationen in Drittlindern kann
entscheidend dazu beigetragen werden, dass die Konsularbehdrden der vertretenen
Mitgliedstaaten nicht {iberlastet werden.

Gemeinsame konsularische Teams sollten auf den Grundsitzen der freiwilligen
Beteiligung, der Solidaritit mit den vertretenen Mitgliedstaaten, der Gleichheit bei
Entscheidungen iiber interne Arbeitsstrukturen, der Einfachheit in Bezug auf die
Zusammensetzung der Teams, der Kostenteilung — wobei jeder Mitgliedstaat, jedes
Organ oder jede Einrichtung der Union seine bzw. ihre eigenen operativen Kosten
tragt — der Flexibilitdt, der Sichtbarkeit der koordinierten Reaktion der Union und der
Offenheit gegeniiber den betreffenden Drittlandern beruhen.

Zur bestmdglichen Nutzung verfiigbarer Kapazititen in Krisensituationen sollte der
Einsatz gemeinsamer konsularischer Teams zu Synergien mit anderen
Krisenreaktionsmafnahmen fiihren, z. B. indem ausgehende Riickholfliige oder Fliige
mit humanitdren Hilfsgiitern genutzt werden.

Um Unionsbiirger, die Hilfe bendtigen, zu unterstiitzen, ist es wichtig, ihnen
zuverldssige Informationen dariiber zur Verfligung zu stellen, wie sie konsularische
Hilfe in Drittlandern in Anspruch nehmen koénnen. Die Kommissionsdienststellen und
der EAD sollten zu diesem Ziel beitragen, indem sie einschlidgige Informationen
bereitstellen, einschlieBlich  Informationen von Mitgliedstaaten iiber ihre
konsularischen Netze und iiber Drittlinder, in denen sie praktische Vereinbarungen
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iiber die Aufteilung der Zustdndigkeiten bei der Gewédhrung konsularischen Schutzes
fiir nicht vertretene Biirger getroffen haben. Zu ihrer leichteren Verarbeitung sollten
diese Informationen in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden.

Die Mitgliedstaaten sollten zusitzliche Maflnahmen ergreifen, um das Bewusstsein der
Unionsbiirger flir ihr Recht auf konsularischen Schutz weiter zu schérfen, auch unter
Beriicksichtigung der besonderen Bediirfnisse von Menschen mit Behinderungen.
Angesichts der geringen Kosten, die dies fiir die Mitgliedstaaten mit sich bringt,
bestiinde eine Moglichkeit darin, den Wortlaut von Artikel 23 AEUV in von den
Mitgliedstaaten ausgestellten Pédssen wiederzugeben, um das Bewusstsein der Biirger
fir das Recht auf Schutz durch diplomatische und konsularische Behorden zu
schirfen, wie dies bereits in der Empfehlung K(2007) 5841 der Kommission® zum
Ausdruck kommt. Die Mitgliedstaaten konnten auch Informationen iiber das Recht
nicht vertretener Biirger auf konsularischen Schutz in Reisehinweisen und Kampagnen
im Zusammenhang mit konsularischer Hilfe aufnehmen. Sie konnten auch mit
Personenverkehrsdienstleistern und Verkehrsknotenpunkten, die Reisen in Drittldinder
anbieten, zusammenarbeiten, indem sie sie beispielsweise auffordern, relevante
Informationen  iiber das Recht auf konsularischen Schutz in das
Kundeninformationsmaterial aufzunehmen.

Die Finanzbestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/637 sollten angepasst werden, um
Erstattungen zu vereinfachen und weiterhin eine Aufteilung der finanziellen Lasten
sicherzustellen. Insbesondere sollte es nicht vertretenen Biirgern moglich sein, die
Kosten fiir die vom Hilfe leistenden Mitgliedstaat erbrachte Dienstleistung unter
denselben Bedingungen wie Staatsangehorige dieses Mitgliedstaats direkt zu erstatten,
um den Verwaltungsaufwand zu vermeiden, der sich aus der Beantragung von
Erstattungen bei dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt,
ergibt. Dariiber hinaus sollten die Mitgliedstaaten die Moglichkeit haben, auf die
Einforderung dieser Kosten zu verzichten. Da nicht vertretene Biirger in bestimmten
Situationen moglicherweise nicht in der Lage sind, bei der Stellung des Hilfeersuchens
Zahlungen zu leisten, insbesondere wenn ihr Bargeld und ihre Mittel fiir den Zugang
zu Geldern gestohlen wurden, ist festzulegen, dass sie von den Konsularbehorden des
Hilfe leistenden Mitgliedstaats zur Unterzeichnung einer Riickzahlungsverpflichtung
aufgefordert werden konnen. Auf der Grundlage einer solchen Verpflichtung kdnnen
die Behorden des Hilfe leistenden Mitgliedstaats vier Wochen nach Gewéhrung der
Hilfe die Erstattung der Kosten verlangen.

In Féllen, in denen die Kosten nicht direkt vom Biirger erstattet wurden — d. h. weder
unmittelbar bei der Stellung des Ersuchens noch zu einem spéiteren Zeitpunkt, wenn
der Hilfe Ileistende  Mitgliedstaat dies auf der  Grundlage  der
Riickzahlungsverpflichtung beantragt hat — sollte der Hilfe leistende Mitgliedstaat
berechtigt sein, den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit der nicht vertretene
Biirger besitzt, zur Kostenerstattung aufzufordern. Um zu vermeiden, dass
Erstattungen nach langen Zeitrdumen beantragt werden, sollte dem Hilfe leistenden
Mitgliedstaat und dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehdrigkeit der Biirger besitzt,
eine geeignete Frist fiir die Beantragung bzw. die Erstattung eingerdumt werden.

Empfehlung K(2007) 5841 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Aufnahme des Wortlauts von
Artikel 20 EGV in die  Reisepdsse (ABl. L 118 vom  6.5.2008, S.30, ELL
http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/07).
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Gemil Artikel 5 Absatz 10 des Beschlusses 2010/427/EU sollten die Mitgliedstaaten
den Delegationen der Union deren Unterstiitzungsleistungen bei der Gewidhrung
konsularischen Schutzes fiir nicht vertretene Bilirger erstatten, um die
Ressourcenneutralitit der Unterstilitzung zu gewéhrleisten.

Die Formulare in den Anhdngen I und II der Richtlinie (EU) 2015/637 sind veraltet
und sollten daher gestrichen werden. Dies sollte die Mitgliedstaaten, die derzeit in
ihren nationalen Rechtsvorschriften die Verwendung dieser Formulare vorsehen, nicht
daran hindern, sie auch nach dem Erlass dieser Richtlinie weiter zu verwenden.

Bei der Hilfeleistung in Krisensituationen ist es unter Umstdnden nicht moglich oder
in der Praxis nicht machbar, zwischen nicht vertretenen und vertretenen Biirgern zu
unterscheiden, und die Moglichkeit, nicht vertretenen Personen Hilfe zu leisten, kann
die Unterstiitzung auch von Unionsbiirgern, die moglicherweise vertreten sind,
erfordern oder beinhalten. Es sollte klargestellt werden, dass in solchen Féllen die
Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/637 iiber die Kostenerstattung auch fiir den
konsularischen Schutz gelten sollten, den der Hilfe leistende Mitgliedstaat den
vertretenen Biirgern eines anderen Mitgliedstaats gewidhrt. Dadurch soll vermieden
werden, dass es zwei getrennte Erstattungsverfahren gibt, je nachdem, ob der
unterstiitzte Biirger als vertreten oder nicht vertreten anzusehen ist.

Wird das Katastrophenschutzverfahren der Union zur Bereitstellung von
Unterstlitzung im Rahmen des Katastrophenschutzes bei konsularischer Hilfe fiir
Unionsbiirger im Falle von Katastrophen in Drittldindern nach Artikel 16 Absatz 7 des
Beschlusses Nr. 1313/2013/EU des FEuropidischen Parlaments und des Rates®
angewandt, so gelten die Finanzbestimmungen des genannten Beschlusses.
Insbesondere miissen Mitgliedstaaten, die finanzielle Unterstiitzung beantragen und
eine solche Unterstiitzung in Anspruch nehmen, der Kommission Informationen iiber
Finanzbeitrdge aus anderen Quellen, einschlieBlich der Mitgliedstaaten und der
unterstiitzten Biirger, zur Verfligung stellen und dafiir sorgen, dass es keine
Doppelfinanzierung aus anderen Quellen gibt.

Um einheitliche Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Richtlinie in Bezug auf das
maschinenlesbare Format, das von den Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung von
Informationen zu verwenden ist, und die im Rahmen der Finanzverfahren zu
verwendenden  Formulare zu  gewihrleisten, sollten der Kommission
Durchfiihrungsbefugnisse iibertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates’
ausgeiibt werden.

Die Gewidhrung konsularischen Schutzes fiir nicht vertretene Biirger erfordert die
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Uberpriifung der Identitiit der Person, die
um konsularischen Schutz ersucht, zur Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen
den Behorden des Hilfe leistenden Mitgliedstaats und des Mitgliedstaats, dessen
Staatsangehorigkeit sie besitzen, zur Durchfiihrung der erbetenen Hilfe, zur
Bearbeitung von Erstattungsantrdgen und zum Austausch einschligiger Kontaktdaten.

Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europédischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 {iber
ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABlL. L 347 vom 20.12.2013, S.924, ELLIL
http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/0j).

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABIL. L 55 vom 28.2.2011, S. 13,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/0j).
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(40)

(41)

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten sollte im
Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Européischen Parlaments und des
Rates® stehen, einschlieBlich der Grundsitze der Zweckbindung und der
Datenminimierung. Ebenso sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die Organe und Einrichtungen der Union im Sinne der Verordnung (EU) 2018/1725
des Europiischen Parlaments und des Rates’ im Einklang mit den Bestimmungen der
genannten Verordnung erfolgen.

Da konsularische Aufgaben sehr unterschiedlich sein konnen und auch sensible
Situationen (z. B. wenn ein Biirger festgenommen, inhaftiert, verletzt oder Opfer einer
Straftat wird) umfassen, muss gewéhrleistet sein, dass die zustindigen Behorden der
Mitgliedstaaten und die einschldgigen Organe und Einrichtungen der Union Zugang zu
allen erforderlichen Informationen, einschlieBlich personenbezogener Daten, haben
und diese austauschen konnen, um Unionsbiirgern konsularischen Schutz zu
gewdhren. In diesem Zusammenhang sollten die zustindigen Behorden der
Mitgliedstaaten und, sofern sie Unterstiitzung leisten, die Organe und Einrichtungen
der Union berechtigt sein, besondere Kategorien personenbezogener Daten zu
verarbeiten, wenn dies fiir die Gewédhrung konsularischen Schutzes fiir die betreffende
Person unbedingt erforderlich ist. Dies sollte auch Gesundheitsdaten umfassen, die
moglicherweise verarbeitet werden miissen, um einem nicht vertretenen Biirger, der
schwer verletzt wurde oder schwer erkrankt ist, konsularischen Schutz zu gewéhren.
Gesichtsbilder von Personen miissen insbesondere in Fillen verarbeitet werden, in
denen ein EU-Riickkehrausweis ausgestellt werden soll. Die Unterstiitzung eines nicht
vertretenen Biirgers, auch bei der Verteidigung von Rechtsanspriichen, kann
ausnahmsweise auch die Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, aus denen
die ethnische Herkunft, politische Einstellung, religiose oder weltanschauliche
Uberzeugungen oder die Gewerkschaftszugehdrigkeit hervorgehen, oder auch von
Daten iiber die sexuelle Orientierung. In bestimmten Fillen kann die Gewdéhrung
konsularischer Hilfe auch die Verarbeitung genetischer Daten erfordern, z. B. bei
Hilfeleistungen im Zusammenhang mit schweren Unfillen, die die eindeutige
Identifizierung einer nicht einwilligungsfdhigen Person erfordern, oder im
Zusammenhang mit der Feststellung der Vaterschaft. SchlieBlich kdnnen die
zustandigen Behorden bei konsularischen Féllen im Zusammenhang mit Festnahme
oder Inhaftierung moglicherweise dazu verpflichtet sein, personenbezogene Daten zu
strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten zu verarbeiten.

Bei der Verarbeitung dieser besonderen Kategorien personenbezogener Daten sollten
die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten und die Organe und Einrichtungen der
Union fiir angemessene und gezielte Maflnahmen zur Wahrung der Interessen der
betroffenen Personen sorgen. Dies sollte, soweit moglich, die Verschliisselung dieser
personenbezogenen Daten und die spezifische Erteilung von Zugriffsrechten fiir

Verordnung (EU) 2016/679 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABL L 119 vom
4.5.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/0j).

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum
Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Authebung der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABIL. L 295 vom 21.11.2018,
S. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/0j).
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(42)

(43)

(44)

(45)
(46)

(47)

Bedienstete umfassen, die Zugang zu den genannten Arten besonderer Kategorien
personenbezogener Daten haben.

Erfordert die Gewihrung des konsularischen Schutzes die Ubermittlung
personenbezogener Daten von Unionsbiirgern an Drittlinder oder internationale
Organisationen wie die Vereinten Nationen, die an den KrisenreaktionsmafBnahmen
beteiligt sind, so sollten diese Ubermittlungen im Einklang mit Kapitel V der
Verordnung (EU) 2016/679 und Kapitel V der Verordnung (EU) 2018/1725 stehen.

Es sollte weiter prézisiert werden, welche Garantien fiir die verarbeiteten
personenbezogenen Daten gelten, beispielsweise die maximale Speicherfrist der
erhobenen personenbezogenen Daten. Um die Einforderung der anfallenden Kosten zu
gewihrleisten, ist eine Speicherfrist von hdchstens 12 Monaten fiir den
unterstlitzenden Mitgliedstaat oder die Organe und Einrichtungen der Union und von
24 Monaten fiir den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehdrigkeit der Biirger besitzt,
erforderlich. Die ldngere Aufbewahrungsfrist fliir den Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, ist auch erforderlich, um Missbrauch oder
andere betriigerische Handlungen zu verhindern, auch durch Personen, die wiederholt
um konsularischen Schutz ersuchen und dieses Verhalten zu kaschieren versuchen,
indem sie sich an die Konsularbehorden verschiedener Mitgliedstaaten wenden.
Handelt es sich bei den personenbezogenen Daten um die Kontaktdaten von Beamten
wie etwa Honorarkonsuln, sollten die personenbezogenen Daten so lange gespeichert
werden, wie die Person als Ansprechpartner fungiert. Die Loschung der
personenbezogenen Daten von Antragstellern sollte nicht die Fahigkeit der
Mitgliedstaaten zur Uberwachung der Anwendung dieser Richtlinie beeintrichtigen.

Nach Artikel 47 der Charta hat jede Person, deren durch das Unionsrecht garantierte
Rechte verletzt worden sind, Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf. Zur
Umsetzung dieses Grundrechts im Rahmen des konsularischen Schutzes sollte eine
Bestimmung {iber Rechtsbehelfe in die Richtlinie (EU)2015/637 aufgenommen
werden.

Die Richtlinie (EU) 2015/637 sollte daher entsprechend geéndert werden.

Da die Ziele dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden konnen, sondern vielmehr wegen der Notwendigkeit, die bestehenden
Vorschriften auf Unionsebene anzupassen, auf Unionsebene besser zu verwirklichen
sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten
Subsidiarititsprinzip tatig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der VerhiltnismiBigkeit geht diese Richtlinie nicht iiber das fiir die
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maf3 hinaus.

GemidBl der Gemeinsamen Politischen Erklirung vom 28. September 2011 der
Mitgliedstaaten und der Kommission zu erlduternden Dokumenten'® haben sich die
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begriindeten Fillen zusétzlich zur Mitteilung ihrer
Umsetzungsmallnahmen ein oder mehrere Dokumente zu iibermitteln, in denen der
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden
Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erldutert wird. Bei dieser Richtlinie halt der
Gesetzgeber die Ubermittlung derartiger Dokumente fiir gerechtfertigt.

ABIL. C369 vom 17.12.2011, S. 14.
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(48)

Der Europdische Datenschutzbeauftragte wurde nach Artikel 42 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1725 konsultiert und hat am XXXX eine Stellungnahme
abgegeben'! —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie (EU) 2015/637 wird wie folgt gedndert:

1-

Die Artikel 6 und 7 erhalten folgende Fassung:

(1)

2)

€)

,Artikel 6
Nichtvorhandensein einer Vertretung

Fir die Zwecke dieser Richtlinie gilt ein Mitgliedstaat als nicht in einem
Drittland vertreten, wenn er dort keine stindige Botschaft oder kein stindiges
Konsulat unterhilt oder wenn er dort keine Botschaft oder kein Konsulat hat,
die bzw. das effektiv in der Lage ist, in einem konkreten Fall konsularischen
Schutz zu gewéhren.

Bei der Ermittlung, ob ein Mitgliedstaat keine Botschaft oder kein Konsulat
hat, die bzw. das effektiv in der Lage ist, in einem konkreten Fall
konsularischen Schutz zu gewdhren, beriicksichtigt die Botschaft oder das
Konsulat, bei der bzw. bei dem der nicht vertretene Biirger um konsularischen
Schutz ersucht, vor dem Hintergrund der Ortlichen Gegebenheiten die
folgenden Kriterien:

a) die Schwierigkeit fiir den betreffenden Biirger, innerhalb eines
angemessenen Zeitraums die Botschaft oder das Konsulat des
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit er besitzt, sicher zu erreichen
oder von dieser bzw. diesem erreicht zu werden, wobei Art und
Dringlichkeit der erbetenen Hilfe und die dem Biirger zur Verfligung
stehenden Mittel zu beriicksichtigen sind;

b) eine mogliche SchlieBung der Botschaft oder des Konsulats des
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit er besitzt, auch wenn nicht
innerhalb eines angemessenen Zeitraums bestitigt werden kann, dass sie
bzw. es betriebsbereit und zuginglich ist;

c) ob der konsularische Schutz durch eine Verweisung des Biirgers an die
Botschaft oder das Konsulat des  Mitgliedstaats, dessen
Staatsangehdrigkeit er besitzt, wahrscheinlich beeintrachtigt wiirde,
insbesondere wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit ein sofortiges
Handeln der ersuchten Botschaft oder des ersuchten Konsulats erfordert.

Fir die Zwecke der Ermittlung nach Absatz 2, ob ein Mitgliedstaat eine
Botschaft oder ein Konsulat hat, die bzw. das effektiv in der Lage ist, in einem
konkreten Fall konsularischen Schutz zu gewéhren, darf die Anwesenheit eines
Honorarkonsuls des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit der Biirger
besitzt, nur beriicksichtigt werden, wenn die von dem Biirger erbetene Hilfe
unter die Zusténdigkeiten des Honorarkonsuls fallt.

11

ABLC[..L[....S.[...]
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Artikel 7
Zugang zu konsularischem Schutz und andere Vereinbarungen

(1) Nicht vertretene Biirger sind berechtigt, bei der Botschaft oder dem Konsulat
jedes Mitgliedstaats um Schutz zu ersuchen.

(2) Unbeschadet des Artikels 2 kann ein Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat
staindig vertreten und konnen die Botschaften oder Konsulate der
Mitgliedstaaten, wenn dies als notwendig erachtet wird, praktische
Vereinbarungen treffen, um sich die Zustdndigkeiten fiir die Gewdhrung von
konsularischem Schutz fiir nicht vertretene Biirger zu teilen.

In diesen Fillen iibermittelt die Botschaft oder das Konsulat, bei der bzw. bei
dem der nicht vertretene Biirger um konsularischen Schutz ersucht hat und die
bzw. das nach der geltenden besonderen Vereinbarung nicht als zustindig
benannt ist, das Ersuchen des Biirgers der zustdndigen Botschaft bzw. dem
zustidndigen Konsulat, es sei denn, der konsularische Schutz wiirde dadurch
beeintrachtigt, insbesondere wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit ein
sofortiges Handeln der ersuchten Botschaft oder des ersuchten Konsulats
erfordert.

(3) Fihrt eine Krisensituation zu einer groBen Zahl von Ersuchen um
konsularischen Schutz, so konnen die Botschaften und Konsulate der in dem
betreffenden Drittland vertretenen Mitgliedstaaten mit Unterstlitzung der
Delegation der Union vereinbaren, die Ersuchen auf der Grundlage der
verfligbaren Kapazitit aufzuteilen, es sei denn, der konsularische Schutz wiirde
dadurch beeintrichtigt, insbesondere wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit
ein sofortiges Handeln der ersuchten Botschaft oder des ersuchten Konsulats
erfordert. Eine solche Aufteilung kann auch im Rahmen eines gemeinsamen
konsularischen Notfallplans nach Artikel 13 im Voraus vereinbart werden und
von nach Absatz 2 getroffenen praktischen Vereinbarungen abweichen.

(4)  Nicht vertretene Biirger, die nach Absatz 1 um Schutz ersuchen, werden iiber
Ubermittlungen nach Absatz 2 oder 3 unterrichtet.*

Artikel 9 Buchstaben e und f erhélt folgende Fassung:
»€)  bei der Unterstiitzung, Evakuierung und Riickfiihrung in Notféllen,

f)  bei Bedarf an einem EU-Riickkehrausweis nach der Richtlinie (EU)
2019/997*.

* Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines
EU-Riickkehrausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP (ABI.
L 163 vom 20.6.2019, S. 1, ELI: http://data.curopa.eu/eli/dir/2019/997/0j).*

Artikel 10 wird wie folgt gedndert:

a)  Absatz 4 erhilt folgende Fassung:

»(4) Die Mitgliedstaaten informieren den Europdischen Auswiértigen Dienst
(EAD) iiber dessen gesicherte Website iiber die zustindige(n) Kontaktstelle(n)
in den Ministerien fiir auswértige Angelegenheiten.*

b)  Folgender Absatz 5 wird angefligt:
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»(5) Wenn dies fiir die Gewédhrung von konsularischem Schutz angemessen
und erforderlich ist, konnen die Mitgliedstaaten auch ihr Sicherheits- und
Militdrpersonal und Honorarkonsuln, internationale Organisationen oder
diplomatische und konsularische Behdrden von Drittlindern in ihre
Koordinierungs- und Kooperationsmaflnahmen einbeziehen.*

Die Artikel 11, 12 und 13 erhalten folgende Fassung:

(1)

2)

L Artikel 11
Rolle der Delegationen der Union

Die Delegationen der Union arbeiten eng mit den Botschaften und Konsulaten
der Mitgliedstaaten zusammen und stimmen sich mit ihnen ab, um zur
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort, zur Krisenvorsorge und zur
Krisenreaktion beizutragen, insbesondere indem sie

a)  verfiigbare logistische Unterstiitzung leisten, einschlieBlich der
Bereitstellung von Biirordumen und organisatorischen Einrichtungen,
zum Beispiel voriibergehende Unterbringung von konsularischem
Personal und gemeinsamen konsularischen Teams nach Artikel 13a
Absatz 2;

b)  den Informationsaustausch zwischen den Botschaften und Konsulaten der
Mitgliedstaaten erleichtern;

c) gegebenenfalls den Informationsaustausch mit lokalen Behorden,
diplomatischen und konsularischen Behdrden von Drittlindern und
internationalen Organisationen erleichtern;

d) allgemeine Informationen iiber die Hilfe zur Verfiigung stellen, auf die
nicht vertretene Biirger Anspruch haben konnten, insbesondere iiber
etwaige praktische Vereinbarungen;

e) Dbei Sitzungen im Rahmen der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort
nach Artikel 12 Absatz 2 den Vorsitz fiihren;

f) die Erstellung und Vereinbarung gemeinsamer konsularischer
Notfallplidne nach Artikel 13 koordinieren;

g) sich an Krisenreaktionsmaflnahmen nach Artikel 13a beteiligen, unter
anderem, wenn dies sachdienlich und angezeigt ist, durch Unterstiitzung
des federfiihrenden Staates.

Die Delegationen der Union unterstiitzen die Mitgliedstaaten bei der
Gewidhrung von konsularischem Schutz fiir nicht vertretene Biirger nach
Artikel 5 Absatz 10 des Beschlusses 2010/427/EU. Diese Unterstiitzung kann
die Erfiillung konkreter Aufgaben der konsularischen Hilfe auf Ersuchen und
im Namen von Mitgliedstaaten umfassen. Der Hilfe leistende Mitgliedstaat und
der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, stellen der
Delegation der Union alle Informationen zur Verfiigung, die in dem
betreffenden Fall von Belang sind.
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(1)

(2)

€)

(1)

Artikel 12
Konsularische Zusammenarbeit vor Ort

Die Konsularbehorden der Mitgliedstaaten und die Delegation der Union
beteiligen sich in jedem Drittland an einer konsularischen Zusammenarbeit vor
Ort.

Die Sitzungen im Rahmen der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort
umfassen einen regelméBigen Austausch iiber

a)  die Sicherheit der Unionsbiirger und andere Angelegenheiten, die fiir sie
von Belang sind;

b) die Ausarbeitung und Durchfilhrung gemeinsamer konsularischer
Demarchen bei Behorden von Drittlindern, wenn dies sachdienlich ist;

¢) die Erstellung, Vereinbarung und Uberpriifung gemeinsamer
konsularischer Notfallpldne nach Artikel 13;

d)  die Organisation gemeinsamer konsularischer Ubungen;

e)  praktische Vereinbarungen nach Artikel 7 Absatz 2, um sicherzustellen,
dass nicht vertretene Biirger in dem betreffenden Drittland wirksam
geschiitzt werden.

Den Vorsitz fiihrt, sofern die Konsularbehorden der Mitgliedstaaten nichts
anderes vereinbaren, ein Vertreter der Delegation der Union. Ist keine
Delegation der Union anwesend, so wird der Vorsitz in den Sitzungen von
einem Vertreter eines Mitgliedstaats gefiihrt.

Artikel 13

Krisenvorsorge

Im Rahmen der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort nach Artikel 12
erstellen und vereinbaren die Mitgliedstaaten und der EAD fiir jedes Drittland
einen gemeinsamen  konsularischen  Notfallplan. Der gemeinsame
konsularische Notfallplan wird jahrlich aktualisiert und enthélt:

a) eine Analyse der konsularischen Situation in dem Land, einschlieBlich
einer Ubersicht iiber die Botschaften oder Konsulate der Mitgliedstaaten,
einer Schitzung der Zahl und des Aufenthaltsorts der Unionsbiirger und
einer Risikobewertung der plausibelsten die Unionsbiirger betreffenden
Szenarien;

b)  Vereinbarungen {iiber die gemeinsame konsularische Krisenvorsorge,
einschlielich Kommunikationskanidlen und Kontakten im Rahmen der
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort sowie mit lokalen Behorden und
einschldgigen Drittlindern;

c¢)  Vereinbarungen iiber die gemeinsame konsularische Krisenreaktion,
einschlieBlich der Weitergabe von Informationen und der
Kommunikationsprozesse im Rahmen der konsularischen
Zusammenarbeit vor Ort und mit den Unionsbiirgern, Krisensitzungen,
der Zusammenarbeit mit lokalen Behorden und einschlidgigen
Drittlindern sowie der in und nach einer Krise zu treffenden
Malnahmen;
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2)

€)

(4)

()

d) wenn ein Mitgliedstaat die Rolle des federfithrenden Staates in einem
bestimmten Drittland nach Artikel 13a Absatz 3 {ibernimmt, eine
Beschreibung seiner Zustdandigkeiten;

e)  sonstige sachdienliche Informationen.

Soweit anwesend, koordinieren die Delegationen der Union die Erstellung und
Vereinbarung der gemeinsamen konsularischen Notfallplédne auf der Grundlage
der Beitrdge der Botschaften oder Konsulate der in dem betreffenden Drittland
vertretenen Mitgliedstaaten und der Konsularbehorden nicht vertretener
Mitgliedstaaten. Die gemeinsamen konsularischen Notfallpldne werden allen
Mitgliedstaaten, dem EAD und den Kommissionsdienststellen zur Verfiigung
gestellt.

In Drittldndern, in denen keine Delegation der Union anwesend ist, iibernimmt
der nach Artikel 12 Absatz3 vereinbarte Vorsitz der konsularischen
Zusammenarbeit vor Ort mit Unterstiitzung des EAD die Koordinierung.

Die Mitgliedstaaten und die Delegationen der Union halten jdhrlich
konsularische Ubungen ab, um die gemeinsame konsularische Krisenvorsorge
und -reaktion vor Ort zu aktualisieren und zu verbessern.

Die Mitgliedstaaten geben ihren Biirgern im Einklang mit dem nationalen
Recht die Mdoglichkeit, mit geeigneten Mitteln und Instrumenten ihre Reisen in
Drittlainder oder ihren Aufenthalt in Drittlindern bei zustindigen nationalen
Behorden zu registrieren oder diese dariiber zu informieren.

Die Mitgliedstaaten tauschen, insbesondere im Zusammenhang mit
Krisensituationen, friihzeitig Informationen iiber ~Anderungen ihrer
Reisehinweise fiir Biirger aus und bemiihen sich um ein kohérentes Niveau der
Reisehinweise.*

In Kapitel 2 wird folgender Artikel 13a eingefiigt:

(1)

2)

€)

,, Artikel 13a
Krisenreaktion

Im Krisenfall arbeiten die Union und die Mitgliedstaaten eng zusammen, um
sicherzustellen, dass nicht vertretenen Biirgern wirksam Hilfe geleistet wird.
Sie informieren einander nach Mboglichkeit rechtzeitig iiber verfiigbare
Evakuierungskapazititen, auch im Falle von Operationen, bei denen
militdrische Mittel eingesetzt werden.

Erforderlichenfalls konnen die  Mitgliedstaaten von  gemeinsamen
konsularischen Teams unterstiitzt werden, die sich aus Experten der
Mitgliedstaaten, insbesondere aus Mitgliedstaaten, die in dem von der Krise
betroffenen  Drittland nicht vertreten sind, des EAD und der
Kommissionsdienststellen zusammensetzen. Die gemeinsamen konsularischen
Teams stehen fiir eine schnelle Entsendung in von einer konsularischen Krise
betroffene Drittlinder zur Verfiigung. Die Beteiligung an gemeinsamen
konsularischen Teams ist freiwillig.

Gegebenenfalls ist der federfilhrende Staat oder der die Hilfe koordinierende
Mitgliedstaat bzw. sind die die Hilfe koordinierenden Mitgliedstaaten fiir die
Koordinierung von Unterstiitzung zustdndig, die nicht vertretenen Biirgern
geleistet wird, und werden dabei von den anderen betroffenen Mitgliedstaaten,
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der Delegation der Union und der Zentralverwaltung des EAD unterstiitzt. Die
Mitgliedstaaten stellen dem federfiihrenden Staat oder dem die Hilfe
koordinierenden Mitgliedstaat bzw. den die Hilfe koordinierenden
Mitgliedstaaten alle sachdienlichen Informationen iiber ihre nicht vertretenen
Biirger, die in einer Krisensituation anwesend sind, zur Verfligung.

(4) Bei der Leistung von Hilfe konnen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls um
Unterstiitzung durch Instrumente der Union wie die
Krisenbewiltigungsstrukturen des EAD und sein Krisenreaktionszentrum und
— tiber das mit Artikel 7 des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU eingerichtete
Zentrum fiir die Koordination von NotfallmaBnahmen — das
Katastrophenschutzverfahren der Union ersuchen.*

6. Folgendes Kapitel 2a wird eingefiigt:

(1)

2)

€)

KAPITEL 2a

BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN

Artikel 13b

Bereitstellung und Verbreitung von Informationen

Mindestens einmal jdhrlich stellen die Mitgliedstaaten der Kommission und
dem Hohen Vertreter der Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik die
folgenden Informationen zur Verfligung:

a)  aktuelle Kontaktlisten fiir ihre konsularischen Netze;

b) Listen der Drittlinder, in denen sie von einem anderen Mitgliedstaat
vertreten werden oder in denen sie einen anderen Mitgliedstaat nach
Artikel 7 Absatz 2 stiandig vertreten;

c)  nach Artikel 7 Absatz 2 getroffene praktische Vereinbarungen;

d) Zahl der nicht vertretenen Biirger, denen im Vorjahr nach Artikel 2
konsularischer ~ Schutz  gewdhrt wurde, aufgeschliisselt nach
Staatsangehorigkeit und Drittland;

e) Zahl der im Vorjahr nach den Artikeln 14 und 15 gestellten und
eingegangenen Ersuchen um Kostenerstattung.

Wenn ein Mitgliedstaat nach Artikel 2 Absatz 2 beschlossen hat, diese
Richtlinie auf den konsularischen Schutz anzuwenden, der von
Honorarkonsuln gewéhrt wird, muss die unter Buchstabe a genannte Liste die
Honorarkonsuln sowie Informationen dariiber enthalten, inwieweit die
Honorarkonsuln dafiir zustindig sind, in einem konkreten Fall Schutz zu
gewihren, insbesondere dariiber, ob sie befugt sind, EU-Riickkehrausweise
auszustellen.

Die Mitgliedstaaten, die Kommissionsdienststellen und der EAD machen die in
Absatz 1 Buchstaben a, b und ¢ genannten Informationen in einer Weise
offentlich zuginglich, die die Kohdrenz der bereitgestellten Informationen
gewihrleistet.

Auf Ersuchen der Kommission stellen die Mitgliedstaaten die in Absatz 1
genannten Informationen in einem maschinenlesbaren Format bereit.
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(4)

(1)

(2)

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung des konkreten
maschinenlesbaren Formats erlassen, in dem die in Absatz 1 genannten
Informationen bereitzustellen sind. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden
nach dem in Artikel 15a Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 13c
Information der Unionsbiirger

Die Mitgliedstaaten treffen Mallnahmen, um ihre Biirger iiber ihr Recht nach
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe ¢ AEUV zu informieren. Hierzu koénnen
insbesondere die folgenden MaBnahmen gehdren:

f)  Wiedergabe des Artikels 23 Absatz 1 Satz 1 AEUV in den nationalen
Reisepidssen,;

g)  Aufnahme von Informationen iiber das Recht auf konsularischen Schutz
in Reisehinweise und Kampagnen im Zusammenhang mit dem
konsularischen Schutz;

h)  Zusammenarbeit bei Informationskampagnen mit
Personenverkehrsdienstleistern und Verkehrsknotenpunkten, die Reisen
in Drittlander anbieten.

Die Kommissionsdienststellen und der EAD tragen dazu bei, die Unionsbiirger
iiber ihr Recht auf konsularischen Schutz zu informieren.*

Die Artikel 14 und 15 erhalten folgende Fassung:

(1)

2)

3)

,, Artikel 14
Allgemeine Vorschriften

Kosten, die ein Hilfe leistender Mitgliedstaat fiir die Gewédhrung von
konsularischem Schutz fiir nicht vertretene Biirger in Rechnung stellt, miissen
den Kosten entsprechen, die er seinen eigenen Staatsangehdrigen in Rechnung
stellen wiirde.

Ist ein nicht vertretener Biirger bei Stellung des Ersuchens um Hilfe nicht in
der Lage, dem Hilfe leistenden Mitgliedstaat die in Absatz 1 genannten Kosten
zu zahlen, so kann der Hilfe leistende Mitgliedstaat von dem nicht vertretenen
Biirger verlangen, eine Riickzahlungsverpflichtung zu unterzeichnen. Auf
dieser Grundlage kann der Hilfe leistende Mitgliedstaat den betreffenden nicht
vertretenen Biirger vier Wochen nach Gewidhrung der Hilfe auffordern, diese
Kosten zu zahlen.

Dass der nicht vertretene Biirger bei Stellung des Ersuchens um Hilfe nicht in
der Lage ist, die in Absatz 1 genannten Kosten zu zahlen, beriihrt nicht sein
Recht auf konsularischen Schutz.

Hat ein nicht vertretener Biirger, dem konsularischer Schutz gewéhrt wurde,
die in Absatz 1 genannten Kosten weder bei Stellung des Ersuchens um Hilfe
noch nach Aufforderung durch den Hilfe leistenden Mitgliedstaat nach
Absatz 2 gezahlt, so kann der Hilfe leistende Mitgliedstaat innerhalb von
12 Monaten nach dem Tag der Unterzeichnung der in Absatz 2 genannten
Riickzahlungsverpflichtung den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehdrigkeit der
nicht vertretene Biirger besitzt, zur Zahlung der Kosten auffordern.
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4)

()

(6)

(1)

2)

3)

Der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit der nicht vertretene Biirger
besitzt, erstattet diese Kosten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von
hochstens 12 Monaten ab dem Tag des Ersuchens. Der Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehdrigkeit der nicht vertretene Biirger besitzt, kann von diesem die
Riickzahlung dieser Kosten verlangen.

Ist der konsularische Schutz, der einem nicht vertretenen Biirger gewéhrt wird,
mit ungewOhnlich hohen aber unabdingbaren und gerechtfertigten Reise-,
Unterbringungs- oder Ubersetzungskosten fiir die diplomatischen oder
konsularischen Behorden verbunden, so kann der Hilfe leistende Mitgliedstaat
innerhalb von 12 Monaten nach Gewéhrung der Hilfe den Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehdrigkeit der nicht vertretene Biirger besitzt, direkt zur Erstattung
dieser Kosten auffordern, der sie dann innerhalb eines angemessenen
Zeitraums von hochstens 12 Monaten erstattet.

Die Mitgliedstaaten erstatten den Delegationen der Union die Kosten fiir deren
Unterstiitzung bei der Gewidhrung von konsularischem Schutz fiir nicht
vertretene Biirger. In diesem Fall gewihrleistet die Erstattung der Kosten durch
den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, dass die von
den Delegationen der Union geleistete Unterstiitzung ressourcenneutral ist.

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung von
Standardformularen erlassen, die fiir die Riickzahlungsverpflichtung nach
Absatz 2 und fiir die Riickzahlung der Kosten durch den Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehorigkeit der Bilirger besitzt, nach Absatz 3 zu verwenden sind.
Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 15a Absatz 2
genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 15
Vereinfachtes Verfahren in Krisensituationen

In Krisensituationen kann der Hilfe leistende Mitgliedstaat, sofern die Kosten
fiir die geleistete Unterstiitzung nicht bereits direkt von dem nicht vertretenen
Biirger zuriickgezahlt wurden, den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit
der nicht vertretene Biirger besitzt, um Erstattung der Kosten ersuchen, auch
wenn der nicht vertretene Biirger keine Riickzahlungsverpflichtung nach
Artikel 14 Absatz 2 unterzeichnet hat. Dies hindert den Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehdrigkeit der nicht vertretene Biirger besitzt, nicht daran, die
Riickzahlung von dem betreffenden nicht vertretenen Biirger auf der Grundlage
der nationalen Vorschriften zu verlangen.

Der Hilfe leistende Mitgliedstaat kann den Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehdrigkeit der nicht vertretene Biirger besitzt, auffordern, die in
Absatz 1 genannten Kosten anteilsmafig zu erstatten, indem der volle Wert der
tatsdchlich angefallenen Kosten durch die Zahl der Biirger, denen Hilfe
geleistet wurde, geteilt wird.

Ist es in den in Absatz 1 genannten Krisensituationen nicht moglich oder
praktisch nicht machbar, zwischen vertretenen und nicht vertretenen Biirgern
zu unterscheiden, und erfordert oder beinhaltet die Moglichkeit, nicht
vertretenen Biirgern Hilfe zu leisten, dass auch Biirgern Hilfe geleistet wird,
die moglicherweise vertreten sind, so gilt das Verfahren nach den Absétzen 1
und 2 auch fiir den konsularischen Schutz, den der Hilfe leistende Mitgliedstaat
vertretenen Biirgern eines anderen Mitgliedstaats in Krisensituationen gewéhrt.
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(4) Die Absitze 1, 2 und 3 gelten auch fiir Situationen, in denen eine Delegation
der Union einen Mitgliedstaat bei der Gewdhrung von konsularischem Schutz
unterstiitzt hat. In diesem Fall gewihrleistet die Erstattung der Kosten durch
den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, dass die von
den Delegationen der Union geleistete Unterstiitzung ressourcenneutral ist.

(5) Erstattungen, um die nach den Absidtzen 1, 2 und 3 ersucht wird, werden
beriicksichtigt, wenn nach dem Beschluss Nr. 1313/2013/EU ein Beitrag des
Katastrophenschutzverfahrens der Union zur Bereitstellung von Unterstiitzung
im Rahmen des Katastrophenschutzes bei konsularischer Hilfe fiir
Unionsbiirger im Falle von Katastrophen in Drittlindern festgelegt wird.*

In Kapitel 4 wird folgender Artikel 15a eingefiigt:

Artikel 15a
Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist
ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen
Parlaments und des Rates*.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011.

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die
Kommission  kontrollieren (ABIL. L55 vom 28.2.2011, S.13, ELL
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/07).*

Die folgenden Artikel 16a und 16b werden eingefiigt:

,Artikel 16a
Schutz personenbezogener Daten

(1) Fir die Zwecke dieser Richtlinie verarbeiten die zustindigen Behorden der
Mitgliedstaaten personenbezogene Daten nur, um

a) das Ersuchen einer Person, die nach Artikel 3 oder Artikel 7 um
konsularischen Schutz ersucht, zu iibermitteln;

b) die Identitit einer Person, die nach dem Verfahren des Artikels 8 um
konsularischen Schutz ersucht, zu iiberpriifen;

c) der Dbetreffenden Person konsularischen Schutz zu gewihren,
insbesondere durch Leistung der in Artikel 9 genannten Arten der Hilfe;

d) nach Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13 Absatz1 und Artikel 13a
zusammenzuarbeiten, sich abzustimmen und Unterstlitzung zu leisten;

e) die in Artikel 10 Absatz4 und Artikel 13b Absatz 1 genannten
Kontaktinformationen bereitzustellen;

f)  Ersuchen um Kostenerstattung fiir gewdhrten konsularischem Schutz
nach Artikel 14 und Artikel 15 zu bearbeiten.
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2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Union im Sinne der Verordnung (EU) 2018/1725 des
Europdischen Parlaments und des Rates* fiir die Zwecke dieser Richtlinie
erfolgt nur dann, wenn dies fiir die Erflillung der in Artikel 10 Absatz I,
Artikel 11, Artikel 13 und Artikel 13a  genannten Aufgaben, fir die
Verarbeitung von nach Artikel 10 Absatz4 und Artikel 13b Absatz 1
erhaltenen Informationen oder fiir die Bearbeitung von Ersuchen um
Kostenerstattung nach Artikel 14 Absatz 5 und Artikel 15 Absatz 4 erforderlich
ist.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten nach den Absétzen 1 und 2
gelten die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten und die Organe und
Einrichtungen der Union im Rahmen ihrer jeweiligen Téatigkeiten nach dieser
Richtlinie als Verantwortliche im Sinne des Artikels4 Nummer 7 der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europidischen Parlaments und des Rates**
bzw. des Artikels 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725.

Personenbezogene Daten, die nach den Absétzen 1 und 2 verarbeitet werden,
sind darauf zu beschrinken, was fiir die Erfiillung der darin genannten
Aufgaben erforderlich ist, zum Beispiel die Identitit der Person, die
konsularischen Schutz bendtigt, und die Umstédnde des konsularischen Falles.

Die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten und die Organe und
Einrichtungen der Union konnen personenbezogene Daten, aus denen die
ethnische Herkunft, politische Auffassungen, religiése oder weltanschauliche
Uberzeugungen oder die Zugehorigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen,
genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer
natiirlichen Person, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder zur
sexuellen Orientierung oder personenbezogene Daten iiber strafrechtliche
Verurteilungen und Straftaten einer Person, die konsularischen Schutz benotigt,
verarbeiten, wenn dies unbedingt erforderlich ist, um die in Artikel 9,
Artikel 10, Artikel 11 und Artikel 13a genannten Aufgaben in Bezug auf diese
Person erfiillen zu kénnen.

Bei der Verarbeitung der in Absatz 5 genannten personenbezogenen Daten
sorgen die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten und die Organe und
Einrichtungen der Union fiir angemessene und spezifische Malnahmen zur
Wahrung der Interessen der betroffenen Personen. Sie fithren auch interne
Strategien ein und treffen die erforderlichen technischen und organisatorischen
MaBnahmen, um den unbefugten Zugrift auf diese personenbezogenen Daten
und deren unbefugte Ubermittlung zu verhindern.

Fir die Zwecke dieser Richtlinie iibermitteln die zustdndigen Behorden der
Mitgliedstaaten einem Drittland oder einer internationalen Organisation
personenbezogene Daten nur zur Erfiillung der in Artikel 9, Artikel 10 und
Artikel 13a  genannten Aufgaben und im Einklang mit Kapitel V der
Verordnung (EU) 2016/679.

Fiir die Zwecke dieser Richtlinie iibermitteln die Organe und Einrichtungen der
Union einem Drittland oder einer internationalen  Organisation
personenbezogene Daten nur zur Erflillung der in Artikel 10 Absatz 1,
Artikel 11 und Artikel 13a genannten Aufgaben und im Einklang mit Kapitel V
der Verordnung (EU) 2018/1725.
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10.

11.

(8) Der Hilfe leistende Mitgliedstaat, der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit
der Biirger besitzt, und gegebenenfalls die Organe und Einrichtungen der
Union speichern die personenbezogenen Daten einer Person, der Hilfe geleistet
wurde, nur so lange, wie dies fiir die Erfiillung der in den Absdtzen 1 und 2
genannten Aufgaben erforderlich ist. In keinem Fall diirfen diese
personenbezogenen Daten von dem Hilfe leistenden Mitgliedstaat und den
Organen und Einrichtungen der Union ldnger als 12 Monate bzw. vom
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit der Biirger besitzt, lidnger als
24 Monate ab dem Tag der Erhebung gespeichert werden. Die nach Artikel 10
Absatz 4 und Artikel 13b Absatz 1 ausgetauschten Kontaktdaten werden nur so
lange gespeichert, wie die Personen die entsprechende Funktion ausiiben.

Die personenbezogenen Daten werden so bald wie moglich nach Abschluss der
in Absatz 1 oder 2 genannten Aufgaben, spitestens jedoch nach Ablauf der in
Unterabsatz 1 genannten Speicherfristen geldscht.

Artikel 16b
Rechtsbehelfe

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nicht vertretenen Biirgern bei Verletzung
ihrer Rechte nach dieser Richtlinie ein wirksamer Rechtsbehelf nach nationalem
Recht zusteht.

* Verordnung (EU) 2018/1725 des Européischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2018 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EQG)
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABL L 295 vom 21.11.2018,
S. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/0j).

**  Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016,
S. 1, ELLI http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/07).“

In Artikel 19 wird folgender Absatz 3 angefiigt:

»(3) Frihestens [acht Jahre nach Ablauf der Frist fiir die Umsetzung der
Anderungsrichtlinie] nimmt die Kommission eine Evaluierung dieser Richtlinie vor
und legt dem Europdischen Parlament und dem Rat einen Bericht mit den
wichtigsten Ergebnissen vor.

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die fiir die Ausarbeitung dieses Berichts
erforderlichen Informationen zur Verfiigung.*

Die Anhénge I und II werden gestrichen.
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Artikel 2
Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/997 erhélt folgende Fassung:

»(3) Ist der Antragsteller nicht in der Lage, anfallende Gebiihren bei Stellung seines Antrags
an den Hilfe leistenden Mitgliedstaat zu entrichten, so finden Artikel 14 Absidtze 2 und 3 und
Artikel 15 der Richtlinie (EU) 2015/637 Anwendung.*

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie spétestens am [zwei Jahre nach Inkrafttreten]
nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser
Vorschriften mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Verdffentlichung auf die vorliegende
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Artikel 5
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Rates
Der Prdsident/Die Prdsidentin
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1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.
1.5.4.

1.5.5.

1.6.
1.7.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
Politikbereich(e)

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft

Ziel(e)

Allgemeine(s) Ziel(e)

Einzelziel(e)

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen
Leistungsindikatoren

Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

Mehrwert aufgrund des Titigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, grofierer
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der
Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tidtigwerdens der Union* den Wert, der sich aus
dem Tdtigwerden der Union ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von
den Mitgliedstaaten geschaffen worden wire.

Aus friiheren dhnlichen Mafinahmen gewonnene Erkenntnisse

Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen sowie mogliche Synergieeffekte
mit anderen geeigneten Instrumenten

Bewertung der verschiedenen verfiigharen Finanzierungsoptionen, einschlieflich der
Moglichkeiten fiir eine Umschichtung

Laufzeit und finanzielle Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative

Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)

VERWALTUNGSMABNAHMEN
Uberwachung und Berichterstattung
Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des
Durchfiihrungsmechanismus/der Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung,
der Zahlungsmodalitdten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindimmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Schdétzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie
Bewertung des erwarteten Ausmafes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)
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2.3.

3.1.

3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.

Pravention von Betrug und Unregelmiifligkeiten

GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Betroffene Rubrik(en) des Mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan

Geschiitzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
Ubersicht iiber die geschditzten Auswirkungen auf die operativen Mittel
Geschitzte Ergebnisse, die mit operativen Mitteln finanziert werden
Ubersicht iiber die geschditzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
Geschitzter Personalbedarf

Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjihrigen Finanzrahmen
Finanzierungsbeteiligung Dritter

Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen
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1.2

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates zur Anderung der Richtlinie (EU) 2015/637
iiber Koordinierungs- und Kooperationsmalnahmen zur Erleichterung des
konsularischen Schutzes von nicht vertretenen Unionsbiirgern in Drittldindern und der
Richtlinie (EU) 2019/997 zur Festlegung eines EU-Riickkehrausweises

Politikbereich(e)

Konsularischer Schutz

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
[0 eine neue Maflnahme

O eine neue Maflnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MafBinahme3®

die Verliingerung einer bestehenden Mafinahme

O die Zusammenfiihrung mehrerer Maflnahmen oder die Neuausrichtung
mindestens einer Mallnahme

Ziel(e)
Allgemeines Ziel

Das iibergeordnete allgemeine Ziel dieser Initiative besteht darin, die Ausiibung des
Rechts auf konsularischen Schutz zu verbessern.

Einzelziel(e)

Einzelziel Nr. 1

Verbesserung der Rechtssicherheit fiir die Unionsbiirgerinnen und -biirger mit Blick
auf den Anwendungsbereich des Rechts auf konsularischen Schutz

Einzelziel Nr. 2

Sicherstellung ~ klarer ~ Rollen sowie  klarer = Koordinierungs-  und
Kooperationsmechanismen zwischen den Mitgliedstaaten und den Delegationen der
Union, auch in Krisenzeiten

Einzelziel Nr. 3

Verbesserung der Bereitstellung von Informationen und der Kommunikation mit
nicht vertretenen Unionsbiirgerinnen und -biirgern

Einzelziel Nr. 4

Erhohung der Effizienz und der Inanspruchnahme der Kostenerstattungsverfahren

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begiinstigten/Zielgruppen auswirken
diirfte.

38

Im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.
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Mit diesem Vorschlag diirfte der Rahmen fiir den konsularischen Schutz an die
gegenwartigen und kiinftigen Herausforderungen angepasst und somit eine
Verbesserung gegeniiber dem Status quo erreicht werden. Die Klarstellung der
Definition des Begriffs ,nicht vertretene Bilirger fiihrt zu einer groBBeren
Rechtssicherheit und infolgedessen zu einer hoheren Wirksamkeit des
konsularischen Schutzes fiir die Unionsbiirgerinnen und -biirger. Durch die Starkung
der unterstiitzenden Rolle der Delegationen der Union sowie die klarere
Aufgabenteilung zwischen den Mitgliedstaaten und den Delegationen der Union in
den Sitzungen im Rahmen der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort werden
voraussichtlich eine groBere Rechtssicherheit und eine hohere Wirksamkeit der
innerhalb und auBerhalb von Krisensituationen geltenden Vorschriften der Richtlinie
erreicht. Die effizientere und reibungslosere Koordinierung hitte zur Folge, dass die
Unionsbiirgerinnen und -biirger insbesondere in Krisensituationen eine bessere
Unterstiitzung erhielten und alle fiir diese Aufgabe bereitgestellten Unionsmittel
bestmoglich eingesetzt wiirden. Dariiber hinaus wird durch die verbesserte
Zusammenarbeit zwischen den konsularischen Netzen der Mitgliedstaaten und der
Union eine wirksamere und kohdrentere Kommunikation mit den Unionsbiirgerinnen
und -biirgern im Zusammenhang mit konsularischen Angelegenheiten ermoglicht.
Durch die verstirkte Registrierung von sich im Ausland aufhaltenden Biirgerinnen
und Biirgern wiirde erreicht, dass die Mitgliedstaaten sie besser unterstiitzen konnen.

Dariiber hinaus wird durch die Vereinfachung der Verfahren und die Verringerung
des derzeitigen Verwaltungsaufwands sowohl fiir den Hilfe leistenden Mitgliedstaat
als auch fiir den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehorigkeit die betreffenden
Unionsbiirgerinnen und -biirger haben, die ZweckmaBigkeit der Erstattungsverfahren
erhoht. Hinzu kommt, dass durch die Ausweitung des Erstattungsmechanismus auf
die Delegationen der Union eine Liicke geschlossen wird, durch die diese in der
Praxis daran gehindert werden, die Mitgliedstaaten bei der Hilfeleistung fiir
Unionsbiirgerinnen und -biirger zu unterstiitzen.

Ein umfassenderer Uberblick iiber die Auswirkungen der Initiative ist der
Folgenabschdtzung zu dem Vorschlag zu entnehmen.

1.4.4.  Leistungsindikatoren

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Fortschritte und Ergebnisse verfolgen lassen.

Einzelziel Nr. 1

— Zahl der unterstiitzten nicht vertretenen Unionsbiirgerinnen und -biirger

— Zahl der von nicht vertretenen Unionsbiirgerinnen und -bilirgern im
Zusammenhang mit der Verletzung ihres Rechts auf konsularischen Schutz
eingelegten Beschwerden und angestrengten Gerichtsverfahren

Einzelziel Nr. 2

— Zahl der organisierten Ubungen zur konsularischen Zusammenarbeit vor Ort

— Zahl und Form der von den Behdrden der Mitgliedstaaten an die Delegationen
der Union gerichteten Unterstiitzungsersuchen

Einzelziel Nr. 3

— Bewusstsein der Unionsbiirgerinnen und -biirger fiir ihr Recht auf
konsularischen Schutz
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1.5.
1.5.1.

1.5.2.

— Zahl der Biirgerinnen und Biirger, die Auslandsreisen oder -aufenthalte
registrieren lassen

— Zahl der auf nationaler Ebene organisierten Aufkldrungskampagnen und
sonstigen Mallnahmen mit dhnlichem Zweck

Einzelziel Nr. 4

— Zahl der gestellten und eingegangenen Erstattungsersuchen

— Durchschnittlicher Zeitraum zwischen der Stellung des Ersuchens und der
Auszahlung

— Zahl der Fille, in denen die Erstattung nicht abgeschlossen wird
Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

Der vorldufige Zeitplan fiir die Umsetzung sieht wie folgt aus:
2024: Inkrafttreten der Richtlinie
2026: Umsetzung und Anwendung durch die Mitgliedstaaten

Mehrwert aufgrund des Titigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, grofierer
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der
Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tidtigwerdens der Union* den Wert, der sich aus
dem Tdtigwerden der Union ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von
den Mitgliedstaaten geschaffen worden wiire.

Wie bereits in der Folgenabschidtzung zum Vorschlag der Kommission fiir die
Richtlinie (EU)2015/637%° dargelegt, ist die Festlegung von gemeinsamen
Unionsstandards, Garantien und klaren Verfahren fiir die Zusammenarbeit und
Koordinierung in Bezug auf nicht vertretene Bilirgerinnen und Bilirger auf
Unionsebene besser zu verwirklichen. Die in der genannten Folgenabschitzung im
Hinblick auf die Subsidiaritit formulierte Begriindung ist nach wie vor giiltig. Das
Recht auf konsularischen Schutz hat nach wie vor grenziiberschreitenden Charakter,
ist fester Bestandteil der Unionsbiirgerschaft und erfordert eine Zusammenarbeit und
Koordinierung auf Unionsebene.

Seit Ablauf der Umsetzungsfrist im Jahr 2018 hat die Kommission die Durchfiihrung
der Richtlinie (EU) 2015/637 sorgfiltig tiberwacht und ist zu dem Schluss gelangt,
dass ein weiteres Tatigwerden auf Unionsebene erforderlich ist. Ohne ein ziigiges
und wirksames Tatigwerden der Union wiirde die wirksame Ausiibung des Rechts
auf konsularischen Schutz weiterhin durch die in der Folgenabschitzung zu diesem
Vorschlag dargelegten Probleme und Ursachen behindert.

Ohne ein Tatigwerden auf Unionsebene wire die wirksame Ausilibung der mit dem
konsularischen Schutz in Zusammenhang stehenden Rechte der Unionsbiirgerinnen
und -biirger weiterhin gefdhrdet, und das Potenzial der Delegationen der Union,
diesbeziiglich einen Mehrwert zu schaffen, wiirde nach wie vor nicht ausgeschopft.
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Insbesondere kann die Zusammenarbeit bei der Unterstiitzung von
Unionsbiirgerinnen und -biirgern, die im Ausland Hilfe bendétigen, nur im Rahmen
eines koordinierten Tétigwerdens der Union verbessert werden. Die Union,
insbesondere der EAD und die Kommission (Generaldirektion Europiischer
Katastrophenschutz und humanitire Hilfe, GD ECHO), sind ein einer Weise und in
einem MaBe zur Wahrnehmung einer solchen koordinierenden Rolle in der Lage, wie
es den Mitgliedstaaten allein nicht moglich wére.

Aus fritheren dhnlichen Mafsnahmen gewonnene Erkenntnisse

Am 2. September 2022 verdffentlichte die Kommission einen Bericht liber die
Umsetzung und Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/637.

Diesem Bericht zufolge wurde das Ziel der Richtlinie (EU)2015/637,
Unionsbiirgerinnen und -biirgern die Ausiibung ihrer Rechte im Zusammenhang mit
konsularischem Schutz in Drittlindern, in denen der Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehorigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, wirksam zu erleichtern,
weitgehend erreicht.

Jedoch wird in dem Bericht auch darauf hingewiesen, dass Zahl und Ausmal} der
Krisen, die zu Ersuchen um konsularischen Schutz fiihren, zunehmen. Die
COVID-19-Pandemie (eine Pandemie von nie da gewesenem Ausmall und
beispielloser Komplexitit), die Krise in Afghanistan, der russische Angriffskrieg
gegen die Ukraine, der Konflikt in Sudan, die Riickholungen aus Israel und Gaza
sowie weitere dhnliche Krisen boten Gelegenheit, Unzulidnglichkeiten zu erkennen
und dariiber nachzudenken, wie das Recht der Unionsbiirgerinnen und -biirger auf
konsularischen Schutz gestéarkt werden kann.

Des Weiteren wird in dem Bericht festgestellt, dass mit weiteren Prizisierungen und
gut abgestimmten Mallnahmen die Gewéhrung von konsularischem Schutz fiir nicht
vertretene Biirgerinnen und Biirger weiter erleichtert werden konnte, unter anderem
durch Erhéhung der Rechtssicherheit fiir die Begiinstigten und durch Gewihrleistung
eines solchen Schutzes unabhingig davon, wo auf der Welt sich Unionsbiirgerinnen
und Unionsbiirger befinden. Dariiber hinaus konnte erwogen werden, die
Bereitstellung von Informationen und die Koordinierung der Kommunikation zu
verbessern. Zudem miissten fiir die Krisenvorsorge in groBerem Male
Prognosemechanismen eingesetzt werden, insbesondere angesichts der menschlichen
Kosten, die mit einer Unterlassung der Gewéhrung von angemessenem
konsularischen Schutz verbunden sind. Dariiber hinaus konnten die formale Rolle der
Delegationen der Union und ihre Koordinierung und Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten die Realitdt ihrer Arbeit vor Ort besser widerspiegeln und dadurch
mehr Rechtssicherheit bieten.

Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen sowie mogliche Synergieeffekte
mit anderen geeigneten Instrumenten

Dieser Vorschlag steht im Finklang mit dem Katastrophenschutzverfahren der
Union, das mit dem Beschluss Nr. 1313/2013/EU geschaffen wurde.

Bewertung der verschiedenen verfiigharen Finanzierungsoptionen, einschlieflich der
Moglichkeiten fiir eine Umschichtung

Die anfallenden Kosten werden aus den vorhandenen Haushaltsmitteln finanziert.
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1.6. Laufzeit und finanzielle Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative
L] befristete Laufzeit
— [ Laufzeit: [TT.MM.]JJJJ bis [TT.MM.]JJJJ
— [ Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel fiir Verpflichtungen von JJJJ bis JJJJ
und auf die Mittel fiir Zahlungen von JJJJ bis JJJJ.
unbefristete Laufzeit
— Anlaufphase von 2024 bis 2026,
— anschlieBend reguldare Umsetzung.
1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)
Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission
— durch ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den Delegationen der
Union
— [ durch Exekutivagenturen
[] Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten
O Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben
an:
— [ Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen
— [ internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)
— [ die EIB und den Européischen Investitionsfonds
— [ Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung
— [ offentlich-rechtliche Korperschaften
— [ privatrechtliche Einrichtungen, die im 6ffentlichen Auftrag téitig werden, sofern
thnen ausreichende finanzielle Garantien bereitgestellt werden
— [ privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und denen ausreichende
finanzielle Garantien bereitgestellt werden
— O Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchfilhrung bestimmter
Mafinahmen im Bereich der GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in
dem maBgeblichen Basisrechtsakt benannt sind
— Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter , Bemerkungen* ndher zu
erldutern.
Bemerkungen
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2.2

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

VERWALTUNGSMAGBNAHMEN

Uberwachung und Berichterstattung

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Titigkeiten erfolgen.

Die Richtlinie wird acht Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist evaluiert. Die
Kommission erstattet dem Europdischen Parlament und dem Rat iiber die Ergebnisse
Bericht.

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des
Durchfiihrungsmechanismus/der Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung,
der Zahlungsmodalitdten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Dieser Vorschlag dndert nichts an den Methoden der Mittelverwaltung, den
Durchfithrungsmechanismen fiir die Finanzierung, den Zahlungsmodalitdten oder der
Kontrollstrategie, die bereits bestehen und von der Kommission angewendet werden.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Einddmmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Dieser Finanzbogen betrifft die Personalausgaben. Es wurden die fiir diese Art von
Ausgaben iiblichen Risiken ermittelt, und es sind die iiblichen Kontrollsysteme
anwendbar.

Schdtzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie

Bewertung des erwarteten Ausmafes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Diese Initiative beriihrt nicht die Kosteneffizienz der bestehenden Kontrollen der
Kommission.

Privention von Betrug und Unregelméifligkeiten

Bitte geben Sie an, welche Prdventions- und Schutzmafsnahmen, z. B. im Rahmen der
Betrugsbekdimpfungsstrategie, bereits bestehen oder angedacht sind.

Dieser Finanzbogen betrifft die Personalausgaben. Es gelten die Standardvorschriften
fiir diese Art von Ausgaben.
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3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)

im Haushaltsplan

e Bestechende Haushaltslinien

In _der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjihrigen Finanzrahmens und der

Haushaltslinien.
. Art der . . -
Haushaltslinie Ausgaben Finanzierungsbeitriage
Rubrik des
Mehrjahrigen von o von andere
Finanzrahmens | Nummer GM/NGM# EFTA- Kandldatenl@dern von a{lderen zweckgebundene
Lindern®! und potenziellen Drittlindern Einnahmen
Kandidaten*?
[XX.YY.YY.YY]
GM/NGM JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN
¢ Neu zu schaffende Haushaltslinien
In _der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjihrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
.. Art der . . -
Haushaltslinie Ausgaben Finanzierungsbeitrage
Rubrik des
Mehrjéhrigen o von andere
Finanzrahmens | Nummer GM/NGM von EFTA- Kandldatenlfmdern von a{lderen zweckgebundene
Léndern und potenziellen Drittléndern .
: Einnahmen
Kandidaten
[XX.YY.YY.YY]
JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN
40 GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel.
4 EFTA: Europiische Freihandelsassoziation.
42 Kandidatenldnder und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des Westbalkans.
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3.2. Geschiitzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
3.2.1.  Ubersicht iiber die geschditzten Auswirkungen auf die operativen Mittel
— Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel bendtigt.

— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel bendtigt:
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik des Mehrjahrigen

. Nummer
Finanzrahmens
Bei langer andauernden
GD<.....> J;f}f #‘f{ 1{?‘3 I{j‘fg Auswirkungen (siche 1.6.) bitte | INSGESAMT
weitere Spalten einfligen.
O Operative Mittel
.. Verpflichtungen (la)
Haushaltslinie** i £
Zahlungen (22)
.. Verpflichtungen (1b)
Haushaltslinie P g
Zahlungen (2b)
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte
Verwaltungsausgaben®
Haushaltslinie )]
; Verpflichtungen | —'*!°
Mittel INSGESAMT P g +3
43 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. Bitte ersetzen Sie ,,N“ durch das voraussichtlich erste Jahr der Umsetzung (z. B. 2021).

Dasselbe gilt fiir die folgenden Jahre.

Gemal dem offiziellen Eingliederungsplan.

4 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfiihrung von Programmen bzw. Maflnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung,
direkte Forschung.
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fiir die GD <...> 2212
Zahlungen
+3
. . Verpflichtungen “4)
O Operative Mittel INSGESAMT
Zahlungen (©)

O Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT

(6)

Mittel INSGESAMT Verpflichtungen | =4+6
unter der RUBRIK <...>
des Mehrjihrigen Finanzrahmens Zahlungen =5+6

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere operative

Rubriken betrifft, ist der

vorstehende Abschnitt zu wiederholen:

O Operative Mittel INSGESAMT (alle | Verpflichtungen

“4)

operativen Rubriken) Zahlungen

®)

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme

finanzierte = Verwaltungsausgaben INSGESAMT (alle
operativen Rubriken) ©)
Mittel INSGESAMT Verpflichtungen | =4+6
unter den RUBRIKEN 1 bis 6
des Mehrjihrigen Finanzrahmens Zahlungen i 6
(Referenzbetrag)
Rubrll.( des Michanigen 7 Verwaltungsausgaben
Finanzrahmens

DE
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INSGESAMT (im

Jahr Jahr Rahmen des
2026 2027 derzeitigen
MFR*)
GD JUST
O Personal 0,043 0,014 0,057
O Sonstige Verwaltungsausgaben
GD JUST INSGESAMT Mittel 0,043 0,014 0,057
GD: EAD
O Personal
O Sonstige Verwaltungsausgaben 0,038 0,038 0,076
EAD INSGESAMT Mittel 0,038 0,038 0,076
Mittel INSGESAMT Veroflich .
unter der RUBRIK 7 (:Ze;ﬁh:ﬁgg“fg;es‘f)‘sges' 0,081 | 0,052 0,133
des Mehrjahrigen Finanzrahmens
2026 2027 INSGESAMT
Mittel INSGESAMT Verpflichtungen 0,081 0,052 0,133
unter den RUBRIKEN 1 bis 7
des Mehrjahrigen Finanzrahmens Zahlungen 0,081 0,052 0,133

3.2.2. Geschitzte Ergebnisse, die mit operativen Mitteln finanziert werden
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Die kiinftigen finanziellen Auswirkungen dieser Initiative in den Jahren nach 2027 richten sich nach dem MFR fiir den Zeitraum nach 2027.

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
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Ziele und

Jahr

Jahr

Jahr

Mittel fiir Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Ergebnisse
angeben

N+1

N+2

Jahr
N+3

ERGEBNISSE

Bei ldnger andauernden Auswirkungen
(siehe 1.6.) bitte weitere Spalten einfiigen.

INSGESAMT

At Durch-

EINZELZIEL Nr. 14 ..

schnitts-
kosten

Anzahl

Kosten

Anzahl

Kosten

Anzahl

Kosten

Anzahl

Kosten

Kosten

Anzahl

Kosten Kosten

Anzahl
Anzahl

Gesamt- Gesamt-
zahl kosten

- Ergebnis

- Ergebnis

- Ergebnis

Zwischensumme fir Einzelziel Nr. 1

- Ergebnis

EINZELZIEL Nr. 2 ...

Nr. 2

Zwischensumme fiir Einzelziel

INSGESAMT

47
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Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der Austauschstudenten, gebaute Stralenkilometer).
Wie unter 1.4.2. (,,Einzelziel(e)...*) beschrieben.
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3.2.3.  Ubersicht iiber die geschiitzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benotigt.

— Fir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel
bendtigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

2026 2027 INSGESAMT

RUBRIK 7
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

Personal 0,043 0,014 0,057

Sonstige

Verwaltungsausgaben 0,038 0,038 0,076

Zwischensumme
RUBRIK 7
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

0,081 0,052 0,133

Auflerhalb der
RUBRIK 7%
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
auflerhalb der
RUBRIK 7
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

INSGESAMT 0,081 0,052 0,133

Der Mittelbedarf flir Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Mafinahme zugeordnete
Mittel der GD oder GD-interne Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusétzliche Mittel, die der fiir die
Verwaltung der MafBnahme zustindigen GD nach Maligabe der verfligbaren Mittel im Rahmen der jdhrlichen
Mittelzuweisung zugeteilt werden.

¥ Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfithrung von Programmen

bzw. MaBinahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.
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3.2.3.1. Geschitzter Personalbedarf
— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benétigt.

— Fiir den Vorschlag/die Initiative wird folgendes Personal benotigt:

Schétzung in Vollzeitiquivalenten™*

2026 2027

2001 02 01 (in den zentralen Dienststellen und in den Vertretungen
der Kommission)

20 01 02 03 (in den Delegationen)
01 01 01 01 (Indirekte Forschung)

0,25 0,083

010101 11 (Direkte Forschung)

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)
20 02 01 (VB, ANS und LAK der Globaldotation)

2002 03 (VB, OB, ANS, LAK und JFD in den Delegationen)

o - in den zentralen Dienststellen
XX 01 xx yy zz

- in den Delegationen

010101 02 (VB, ANS und LAK der indirekten Forschung)

010101 12 (VB, ANS und LAK der direkten Forschung)

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)

INSGESAMT 0,25 0,083

* Die Personalkosten innerhalb der Verwaltungsausgaben unter Rubrik 7 beziehen sich auf ein VZA fiir drei
Monate im ersten Jahr der Durchfiihrung und anschlieBend fiir einen Monat pro Jahr in der GD JUST. Der
geschitzte Personalbedarf belduft sich daher auf weniger als ein Vollzeitdquivalent.

Konsularischer Schutz steht fiir den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel.
Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Mainahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne
Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusitzliche Mittel, die der fiir die Verwaltung der

MaBnahme zustdndigen GD nach Maf3gabe der verfligharen Mittel im Rahmen der jdhrlichen Mittelzuweisung
zugeteilt werden.

Beschreibung der auszufithrenden Aufgaben:

Beamte und Zeitbedienstete Zusammenstellung und Verbreitung der von den Mitgliedstaaten iibermittelten
Informationen auf der Website der Kommission.

Externes Personal

50 Teilobergrenze fiir aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).
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3.2.4.  Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjdhrigen Finanzrahmen

Der Vorschlag/Die Initiative

— [ kann durch Umschichtungen innerhalb der entsprechenden Rubrik des
Mehrjihrigen Finanzrahmens (MFR) in voller Hohe finanziert werden.

— [ erfordert die Inanspruchnahme des verbleibenden Spielraums unter der
einschldgigen Rubrik des MFR und/oder den Einsatz der besonderen Instrumente
im Sinne der MFR-Verordnung.

— [ erfordert eine Revision des MFR.

3.2.5.  Finanzierungsbeteiligung Dritter

Der Vorschlag/Die Initiative

— [¥ sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.

— [ sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Bei ldnger andauernden

Jahr Jahr Jahr Jahr . ) .
N! N+1 N+2 N+3 Ausw1'rkungen (s1eh§ 1..6.) bitte Insgesamt
weitere Spalten einfiigen.
Kofinanzierende
Einrichtung
Kofinanzierung
INSGESAMT

! Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. Bitte
ersetzen Sie ,,N“ durch das voraussichtlich erste Jahr der Umsetzung (z. B. 2021). Dasselbe gilt fiir die

folgenden Jahre.
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3.3. Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen
— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.
— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar
— O auf die Eigenmittel
- O auf die iibrigen Einnahmen
— Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabenlinien
zugewiesen sind: [J
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Fiir das Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative?
laufende
. o Haushaltsjahr . .
Einnahmenlinie: zur Verfiigung Jahr Jahr Jahr Jahr Bei lgnﬁgerlagd?c:tmdegtAusgvlrll(tungen
stehende N N+1 N+2 N+3 (siehe 1.6.) itte weitere Spalten
Mittel einfligen.
Artikel ....

Bitte geben Sie fiir die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n)

im Haushaltsplan an.

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen verwendete

Methode/Formel oder weitere Informationen).

2

DE

Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zolle, Zuckerabgaben) sind die Betrige netto, d. h. abziiglich 20 %

fiir Erhebungskosten, anzugeben.

52

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Politikbereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-EVALUIERUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	Die Kosten der bevorzugten Option sind sehr begrenzt und werden von den Mitgliedstaaten und der Union, einschließlich der Delegationen der Union, getragen.
	Der Ausschuss für Regulierungskontrolle gab am 6. Juli 2023 eine „befürwortende Stellungnahme mit Vorbehalten“ zu dem erneut vorgelegten Entwurf der Folgenabschätzung ab.
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Überwachungs-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Erläuternde Dokumente
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e)
	1.3. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
	1.4. Ziel(e)
	1.4.1. Allgemeine(s) Ziel(e)
	1.4.2. Einzelziel(e)
	1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen
	1.4.4. Leistungsindikatoren

	1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten Zeitleiste für die Durchführung der Initiative
	1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größerer Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der Ausdr...
	1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse
	1.5.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen sowie mögliche Synergieeffekte mit anderen geeigneten Instrumenten
	1.5.5. Bewertung der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsoptionen, einschließlich der Möglichkeiten für eine Umschichtung

	1.6. Laufzeit und finanzielle Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative
	1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)

	2. VERWALTUNGSMAẞNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
	2.2.1. Begründung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen
	2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung eingerichteten System(en) der internen Kontrolle
	2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim Abschluss)

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
	3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die operativen Mittel
	3.2.2. Geschätzte Ergebnisse, die mit operativen Mitteln finanziert werden
	3.2.3. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.3.1. Geschätzter Personalbedarf
	3.2.4. Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmen
	3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e)
	1.3. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
	1.4. Ziel(e)
	1.4.1. Allgemeines Ziel
	1.4.2. Einzelziel(e)
	1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen
	1.4.4. Leistungsindikatoren

	1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten Zeitleiste für die Durchführung der Initiative
	1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größerer Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der Ausdr...
	1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse
	1.5.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen sowie mögliche Synergieeffekte mit anderen geeigneten Instrumenten
	1.5.5. Bewertung der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsoptionen, einschließlich der Möglichkeiten für eine Umschichtung

	1.6. Laufzeit und finanzielle Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative
	1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)

	2. VERWALTUNGSMAẞNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
	2.2.1. Begründung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen
	2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung eingerichteten System(en) der internen Kontrolle
	2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim Abschluss)

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
	3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die operativen Mittel
	3.2.3. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.3.1. Geschätzter Personalbedarf

	3.2.4. Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmen
	3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen


		2024-01-18T10:09:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



